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Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung 

Stellungnahme des Bundesrates  

Der Bundesrat hat in seiner 1035. Sitzung am 7. Juli 2023 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 

Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

 
1. Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu – (§ 12c Absatz 2a Satz 2a und 2b – neu – EnWG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 6 folgende Nummer einzufügen: 
‚6a. In § 12c Absatz 2a werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt: 

„Mit Zustimmung des jeweils betroffenen Landes kann die Regulierungsbehörde für den nicht län-
derübergreifenden Teil einer Offshore-Anbindungsleitung Satz 1 entsprechend anwenden. Die Ermitt-
lung eines Präferenzraums nach Satz 3 durch die Regulierungsbehörde hat im Einvernehmen mit dem 
betroffenen Land zu erfolgen.“ ‘ 

Begründung: 
Eine der wichtigsten Botschaften aus der Zielnetzdarstellung ist, dass wir schon bis 2037 mit dem Ausbau 
der Infrastruktur für die notwendige Übertragungsleistung im Wesentlichen fertig sein müssen, wenn wir die 
Klimaziele 2045 noch erreichen wollen. Der weitere Zubau der Erneuerbaren Energien wird nach dem Jahr 
2037 weitestgehend vom Zubau der Flexibilitäten aufgefangen. Mit dieser Kernbotschaft sehen wir einen 
klaren Auftrag, alle vorgesehenen Maßnahmen umgehend an den Start zu bringen. Das bedeutet, dass die 
notwendigen Ausbaumaßnahmen für das Zielnetz 2045 nicht wie bisher sukzessive geplant und umgesetzt 
werden können. Wir brauchen insgesamt eine andere, auf das Zielnetz ausgerichtete Ausbauplanung. Ange-
sichts der Ausbauzeiten im Übertragungsnetz zwingt uns der kurze Zeitraum der verbleibenden 13 Jahre für 
die Inbetriebnahme des Stromnetzes für das klimaneutrale Energie- und Wirtschaftssystem dazu, praktisch 
alle ausgewiesenen Maßnahmen gleichzeitig in die Planung und Genehmigung zu bringen. 
Mit der vorliegenden Änderung wird vorgeschlagen, bei der Präferenzraumermittlung den Bündelungsansatz 
in der Netzausbauplanung verstärkt zu integrieren. 
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Die von § 12c Absatz 2a EnWG erfassten Leitungsvorhaben müssen auf alle Neubaumaßnahmen zur 
Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), unabhängig davon, ob es sich um ein Vorhaben in Bun-
des- oder Landeszuständigkeit handelt, erweitert werden, um dem Bündelungsgebot ohne weitere ergän-
zende Schritte vollumfänglich und unmittelbar durch die Festlegung der Regulierungsbehörde zur Umset-
zung zu verhelfen. Der Bündelungsgedanke muss von vornherein mithilfe der Präferenzraumermittlung so 
verstanden werden, dass damit der weitere zukünftig zu erwartende Netzausbaubedarf im Zielnetz (2045) 
einen für alle HGÜ-Erdkabelvorhaben des Höchstspannungsnetzes ausgelegten Präferenzraum verbindlich 
festlegt. Durch diese Herangehensweise würde sich der spätere Verlauf der einzelnen Leitungstrassen auf 
den von der Bundesnetzagentur ermittelten und bereits gebündelten Präferenzraum beschränken. Damit wä-
ren die Planfeststellungsbehörden von einer zeit- und ressourcenintensiven Alternativenprüfung außerhalb 
des Präferenzraumes befreit.  
Der Wortlaut des derzeitigen § 12c Absatz 2a EnWG lässt zu, dass die Bundesnetzagentur (BNetzA) für 
Offshore-Anbindungsleitungen, welche nicht über Ländergrenzen hinweg verlaufen, keine Präferenzräume 
zu ermitteln hat. Demnach wäre der Untersuchungsraum für diese Trassen (unabhängig von der BNetzA) 
durch die Planfeststellungsbehörde des Landes zu bestimmen. Da in den Küstenländern nach dem Netzent-
wicklungsplan mehrere Leitungsvorhaben in Bundeszuständigkeit in räumlicher Nähe zu mehreren länder-
übergreifenden und nicht-länderübergreifenden Offshore-Anbindungsleitungen verlaufen sollen, ist es sinn-
voll, für alle Leitungen einen gebündelten Präferenz- beziehungsweise Kopplungsraum zu bilden. Um den 
Netzausbau durch die Bündelung von zeitlichen und personellen Ressourcen entscheidend zu beschleunigen, 
ist die oben vorgeschlagene Änderung des § 12c Absatz 2a EnWG zwingend erforderlich. 
Um die Interessen der betroffenen Länder zu wahren, soll die BNetzA nur mit der ausdrücklichen Zustim-
mung des betroffenen Landes Präferenzräume für die nicht-länderübergreifenden Offshore-Anbindungslei-
tungen bilden dürfen. Über das Einvernehmenserfordernis wird sichergestellt, dass die Länderinteressen bei 
der Methode der Präferenzraumermittlung beziehungsweise bei der Festlegung eines konkreten Präferenz-
raums hinreichend berücksichtigt werden. 

 
2. Zu Artikel 1 Nummer 18a – neu – (§ 17d Absatz 1b Satz 1 EnWG)  

In Artikel 1 ist nach Nummer 18 folgende Nummer einzufügen: 
‚18a. In § 17d Absatz 1b Satz 1 werden nach den Wörtern „im Küstenmeer“ die Wörter „der Nordsee oder 

im Abstand von 20 Zentimetern im Küstenmeer der Ostsee“ eingefügt.‘ 

Begründung: 
Durch die vorgeschlagene Anpassung sollen unverhältnismäßige Auswirkungen auf Seekabelprojekte in der 
Ostsee vermieden werden. 
Die aktuelle Regelung differenziert nicht zwischen den naturräumlichen Bedingungen in den Küstenmeeren 
der Nord- und Ostsee.  
Für das Küstenmeer der deutschen Nordsee ist eine Sedimenterwärmung von 2 Kelvin bei einem Abstand 
von 30 Zentimetern zur Meeresbodenoberfläche als naturschutzfachlicher Vorsorgewert anerkannt.  
Die gleiche Sedimenterwärmung gilt aber im Küstenmeer der deutschen Ostsee bereits bei einem Abstand 
von 20 Zentimetern als etablierter, durch die Naturschutzbehörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
wiederholt in den Genehmigungsverfahren bestätigter Vorsorgewert. Dies begründet sich darin, dass in den 
Sedimenten der deutschen Ostsee – im Gegensatz zur Nordsee – benthische Wirbellose in mehr als 20 Zen-
timetern Tiefe praktisch nicht vorkommen. Abträgliche Umweltauswirkungen sind daher in der Ostsee schon 
bei Begrenzung der Erwärmung um 2 Kelvin in 20 Zentimetern Sedimenttiefe nicht mehr zu erwarten.  
Die aktuelle Regelung des §17d Absatz 1b EnWG würde sich negativ auf die Netzentgelte auswirken. Denn 
im Vergleich zur bisherigen Praxis müssten die Kabel entweder kostenaufwändig um bis zu 50 Zentimeter 
tiefer gelegt oder der Stromfluss gedrosselt werden, um das 2-Kelvin-Kriterium in 30 Zentimeter Tiefe ein-
halten zu können. Auch die ökologischen Folgen sind insgesamt negativ zu bewerten, da die Tieferlegung 
der Kabel das Ausbaggern von Gräben und damit größere Eingriffe in die Umwelt voraussetzen. Die bean-
tragte Änderung ist erforderlich, um negative finanzielle und ökologische Folgen zu unterbinden.  
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3. Zu Artikel 1 Nummer 36 (§ 28o EnWG) 

Der Bundesrat weist darauf hin, dass Investitionen in den Ausbau des Wasserstoffnetzes und die Planungen 
hierzu ein Mindestmaß an Klarheit über spätere Möglichkeiten der Refinanzierung voraussetzen. Die Bun-
desregierung wird gebeten, möglichst zeitnah die entsprechenden Verordnungstexte und etwaige ergänzende 
Fördermaßnahmen vorzulegen. 

Begründung: 
Die Änderung des § 28o EnWG zeichnet gewisse Aspekte der Ausgestaltung der Entgelte des Wasserstoff-
netzes sowie den avisierten Mechanismen zur Finanzierung vor. Per Verordnungsermächtigung kann die 
Ausgestaltung konkretisiert werden. Hier ist zeitnah für Rechtssicherheit zu sorgen, da das Finanzierungs-
konzept für das Kernnetz elementar für die Beantragung durch die Fernleitungsnetzbetreiber sein wird (siehe 
§28r EnWG). Die Entwicklung und Umsetzung des Wasserstoff-Kernnetzes geht mit großen Investitions-
verpflichtungen einher. Daher muss die wirtschaftlich tragfähige Refinanzierbarkeit  

 
4. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 1 Satz 2a – neu – EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 ist in § 28r Absatz 1 nach Satz 2 folgender Satz einzufügen: 
„Dabei sind auch Maßnahmen in den Gasverteilernetzen zu berücksichtigen, soweit sie diesem Ziel dienen.“ 

Begründung: 
Grundsätzlich ist es für eine bedarfsorientierte Entwicklung des Kernnetzes folgerichtig, dass die Fernlei-
tungsnetzbetreiber das Initiativrecht zur Konzeptionierung übertragen bekommen. Dennoch wird das Kern-
netz nur Erfolg haben, wenn die Anbindung der Verbrauchsschwerpunkte gleich mitberücksichtigt wird. 
Diese liegen teilweise in den Gasverteilernetzen. Um auch vor dem Hintergrund der sehr knappen Fristen 
sicherzustellen, dass das Kernnetz bedarfsgerecht dimensioniert wird, sollte daher die Bedeutung von Maß-
nahmen in den Gasverteilernetzen noch mal ausdrücklich klargestellt werden.  

 
5. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 2 Satz 1 EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 ist in § 28r Absatz 2 Satz 1 das Wort „drei“ durch das Wort „zwölf“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Die Betreiber von Fernleitungsnetzen haben nach vorliegendem Gesetzentwurf der Bundesnetzagentur drei 
Kalenderwochen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes einen gemeinsamen Antrag auf ein den Anforderungen 
nach Absatz 1 entsprechendes Wasserstoff-Kernnetz zur Genehmigung vorzulegen. Die gestellten Anforde-
rungen (deutschlandweit, effizient, schnell realisierbar, ausbaufähig, mit umfassender Berücksichtigung aller 
wesentlichen zukünftigen Wasserstoffproduktionsstätten, -speicher, -verbrauchspunkten, Importpunkte, ba-
sierend auf einem einzigen Berechnungsmodell) erfordern ein erhebliches Maß an Abstimmung und Kon-
sultation unter den Prozessbeteiligten. 
Die Intention einer schnellen, verbindlichen Kernnetzplanung wird ausdrücklich unterstützt. Allerdings 
sollte ein Planungsschritt, der die energiewirtschaftliche Versorgungslandschaft für die nächsten Jahrzehnte 
bestimmt, mit mehr als drei Wochen Frist angegangen werden. Dies begründet sich zum einen aus der Pflicht 
zur unverzüglichen Bereitstellung von Informationen und Daten von externen Prozessbeteiligten (siehe Ab-
satz 5) und den damit verbundenen praktischen Unwägbarkeiten (zum Beispiel Personalverfügbarkeit, Da-
tenaufbereitung, Austauschverfahren etc.), zum anderen – und dies ist besonders hervorzuheben – geben die 
Betreiber von Fernleitungsnetzen mit dem Kernnetzplan faktisch ein Grundbekenntnis zur Investition ab. 
Hierfür sind betriebsintern komplexe Freigabeprozesse und Gremienläufe notwendig (zum Beispiel sind die 
Aufsichtsräte zu beteiligen). Dies ist innerhalb einer Frist von drei Wochen nicht realisierbar. Angesichts der 
notwendigen Abstimmungen sowie zur Erfüllung der hohen Anforderungen der Aufgabe sollte die in § 28r 
Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs definierte Frist daher mindestens zwölf Wochen betragen. 
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6. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 2 Satz 4 EnWG) 

Artikel 1 Nummer 38 § 28r Absatz 2 Satz 4 ist wie folgt zu fassen: 
„Die zu beantragenden Projekte nach Absatz 4 Satz 1 sind auf Basis vorhandener Leitungsinfrastrukturen zu 
realisieren, sofern bereits eine Leitungsinfrastruktur vorhanden ist und deren Umstellung technisch möglich 
und wirtschaftlich sinnvoll ist und dem Ziel nach Absatz 1 Satz 2 dient.“ 

Begründung: 
Neben dem Grundsatz der Umstellung einer Gasleitung auf Wasserstoff ist nach dem Wortlaut unklar, ob 
ein Neubau einer Wasserstoffleitung nur möglich ist, wenn eine vorhandene Erdgasleitung nicht umstellbar 
ist. Es sollte klargestellt werden, dass ein Neubau ebenfalls möglich ist, wenn noch gar keine umstellbare 
Erdgasleitung vorhanden ist, sofern dieser Neubau für die Versorgung von Wasserstoffprojekten notwendig 
ist. 

 
7. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 3 EnWG) 

Der Bundesrat gibt zu bedenken, dass § 28r Absatz 3 EnWG eine eigenständige Bedarfsplanung durch die 
Bundesnetzagentur bedingen würde. Hierbei bedeutet die Beschaffung und Verarbeitung der notwendigen 
Informationen und Daten sowie die darauf fußende Berechnung von Bedarfen und Gasflüssen einen erheb-
lichen zeitlichen, personellen und insbesondere auch IT-Aufwand. Der Bundesrat regt daher für das weitere 
Gesetzgebungsverfahren an, die in Relation dazu sehr knappe Frist für die Fernleitungsnetzbetreiber durch 
die Möglichkeit zu ergänzen, im Falle der Säumnis auch eine Nachfrist setzen zu können, bevor in eine 
behördliche Planung eingestiegen werden müsste. 

 
8. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Einleitungsteil und 

 Absatz 8 Satz 1, 2, 3 und 4 EnWG) 
In Artikel 1 Nummer 38 ist § 28r wie folgt zu ändern: 
a) In Absatz 4 ist im Einleitungsteil das Wort „genehmigungsfähiger“ durch die Wörter „nach Absatz 8 

bestätigungsfähiger“ zu ersetzen. 
b) Absatz 8 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 ist das Wort „genehmigt“ durch das Wort „bestätigt“ zu ersetzen. 
bb) In Satz 2 und 3 ist jeweils das Wort „Genehmigung“ durch das Wort „Bestätigung“ zu ersetzen. 
cc) In Satz 4 sind das Wort „genehmigten“ durch das Wort „bestätigten“ zu ersetzen und die Wörter 

„und bis sie 2030 in Betrieb genommen werden“ zu streichen. 

Begründung: 
Es wird davon ausgegangen, dass § 28r Absatz 4 keine für Errichtung und Betrieb ergänzenden oder abwei-
chenden Zulassungsvoraussetzungen schaffen soll. Dies gilt auch für die entsprechende Bestätigung des 
energiewirtschaftlichen Bedarfs durch die Bundesnetzagentur. Letztlich soll hier keine Zulassungsentschei-
dung für Errichtung und Betrieb, sondern vielmehr die Entscheidung über den energiewirtschaftlichen Be-
darf getroffen werden. 
Zudem wird in Artikel 1 Nummer 38 im Rahmen des § 28r Absatz 8 Satz 4 EnWG die energiewirtschaftliche 
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf von Vorhaben im Rahmen des Wasserstoff-Kernnetzes postu-
liert. Die Einschränkung der Inbetriebnahme bis 2030 ist hierbei nicht erforderlich, da gemäß des vorgese-
henen § 28r Absatz 4 Nummer 3 vom Wasserstoff-Kernnetz ohnehin nur Vorhaben umfasst sein sollen, de-
ren planerische Inbetriebnahme bis zum Ablauf des 31. Dezember 2032 vorgesehen ist. Insoweit wird die 
Überprüfung im Rahmen des Prozesses zu einer Netzentwicklungsplanung Wasserstoff nach dem vorgese-
henen § 28r Absatz 8 Satz 4 EnWG in Verbindung mit dem nachfolgenden Satz 5 als hinreichend erachtet. 
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9. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 ist § 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b wie folgt zu fassen: 
„b) Projekte zur Herstellung eines europäischen Wasserstoffnetzes, insbesondere Projekte von gemeinsa-

mem Interesse sowie jene, für die bereits mit europäischen Nachbarländern Absichtserklärungen und 
Interessenbekundungen unterzeichnet wurden und die eine grenzüberschreitende Infrastruktur und Im-
portmöglichkeit gewährleisten,“ 

Begründung 
Ziel der Änderungen soll es sein, kurzfristig ein Wasserstoff-Kernnetz schaffen zu können, das auch mit 
anderen europäischen Ländern sinnvoll verbunden ist. Insofern erscheint es nur folgerichtig, auch Projekte, 
deren Planung bereits weit fortgeschritten ist, ausdrücklich zu berücksichtigen. Projekte, deren Status zum 
Beispiel bereits als „von gemeinsamem Interesse“ (Project of Common Interest, PCI) beantragt, aber noch 
nicht genehmigt wurden, erfahren in der bisher vorgesehenen Variante eventuell einen Nachteil in der Be-
rücksichtigung für das Kernnetz, obwohl deren Planungsstand nicht weniger fortgeschritten ist und ihnen 
ebenso hohe Relevanz im Gesamtgefüge der Netzstruktur zukommt wie anderen Projekten mit diesem als 
Regelbeispiel genannten, bereits zuerkanntem EU-Status. Gerade die Realisierung von grenzüberschreiten-
den Pipelines beruhen aber regelmäßig auf solchen internationalen Absichtserklärungen (Joint Declaration 
of Intent), denen damit ein ebenso rechtsverbindlicher Charakter beizumessen ist und die einer Anerkennung 
oder einem Status von Seiten der EU jedenfalls für die nationale Netzplanung nicht nachstehen sollte. 

 
10. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe c EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 § 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe c ist das Wort „Kraftwerken,“ durch die Wör-
ter „bestehenden oder innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf der Frist des Absatzes 2 beantragten Kraft-
werken oder von Anlagen in den von Teil 5 des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohle-
verstromung betroffenen Transformationsregionen, sowie“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Es sollte klargestellt werden, dass nicht nur bereits bestehende oder im Bau befindliche Kraftwerke berück-
sichtigt werden, sondern auch solche, für die erst eine Genehmigung beantragt wurde oder noch kurzfristig 
beantragt wird. Schließlich soll im Rahmen der Kraftwerksstrategie die bis 2030 zu errichtende Kraftwerks-
leistung erst gegen Ende 2023 ausgeschrieben werden. Das Ausschreibungsdesign für die neuen H2-ready 
Gaskraftwerke wird möglicherweise erst Ende 2023 fertig sein, womit sich die eigentliche Ausschreibung in 
das erste Halbjahr 2024 verschieben könnte. Um die Anschlussfähigkeit zu erhöhen, sollte die Frist nach 
Ablauf der Frist des Absatzes 2 zwölf Monate betragen. 
Zusätzlich sollten die im Strukturwandelprozess befindlichen Kohleregionen besondere Berücksichtigung 
erfahren. 

 
11. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe d, 

 Buchstabe e, 
 Buchstabe f – neu – EnWG) 
In Artikel 1 Nummer 38 ist § 28r Absatz 4 Nummer 4 wie folgt zu ändern: 
a) In Buchstabe d ist das abschließende Wort „oder“ zu streichen. 
b) In Buchstabe e ist der abschließende Punkt durch das Wort „ , oder“ zu ersetzen. 
c) Folgender Buchstabe ist anzufügen: 

„f) Projekte, die zur Effizienzsteigerung bei der Wasserstoffherstellung oder -umwandlung den wirt-
schaftlichen Nutzen der Abwärme ermöglichen.“ 

Begründung: 
Für die systemische Berücksichtigung der Standortfaktoren für die Produktion und die Nutzung von Was-
serstoff müssen potenzielle Effizienzgewinne und Wirkungsgrade von Beginn an berücksichtigt werden. 
Dazu gehört die wichtige Frage, Nutzung der unvermeidbaren Abwärme, zum Beispiel durch die Anbindung 
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des Standortes an vorhandene oder geplante Fernwärmenetze. Dazu soll die Ausbauplanung von Wärmenet-
zen mit dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft von Beginn an eng verknüpft werden.  
Die Nutzung der Abwärme bei der Wasserstoff-Produktion ist einer der maßgeblichen Standortfaktoren. 
Dieser Faktor kann nur zur Wirkung kommen, wenn bei der Aufstellung des Kernnetzes Wärmesenken be-
rücksichtigt werden. Für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft braucht es eine verbindliche Perspektive 
der Synergien, so auch für die Investitionen in den Ausbau der Wärmenetze und die Verfügbarkeit klima-
neutraler Wärmemengen. 

 
12. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 6 Satz 3 EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 ist in § 28r Absatz 6 Satz 3 das Wort „Kreisen“ durch die Wörter „Träger öffentli-
cher und privater Belange“ zu ersetzen. 

Begründung: 
Die Verwendung des Wortes „Kreisen“ ist vor dem Hintergrund der Verwendung für entsprechende Gebiets-
körperschaften missverständlich. Die Intention des Gesetzes ist es, den betroffenen Akteuren und Stakehol-
dern die Möglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen. Aus Gründen der systematisch gleichförmigen Anwen-
dung ist die Verwendung des im Energiewirtschaftsgesetz üblichen Begriffs der Träger öffentlicher und pri-
vater Belange zweckmäßiger. Dies bezieht sowohl kommunale Gebietskörperschaften, Länder als auch pri-
vate Akteure und Stakeholder mit ein. 

 
13. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 6 Satz 3a – neu – EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 38 ist in § 28r Absatz 6 nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 
„Die Bundesnetzagentur stellt im Rahmen einer Anhörung der Länder sicher, dass für eine integrative Sys-
tementwicklung die regionale Entwicklungsplanung der leitungsgebundenen Energieinfrastrukturen mit dem 
Wasserstoff-Kernnetz abgestimmt wird.“  

Begründung: 
Die Länder erstellen in eigener Verantwortung regionale Entwicklungsziele, die für eine nachhaltige Ent-
wicklung verbindlich im bundesweiten Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigt werden müssen. Dabei stehen 
die Länder gemeinsam mit den Kommunen vor der großen Herausforderung, in sehr kurzer Zeit sehr große 
Leistungen in den regionalen Infrastrukturen zu integrieren. Laut Szenario B des Netzentwicklungsplans 
Strom sind allein für ein klimaneutrales Stromnetz bis 2037 für 26 Gigawatt Elektrolyseleistung geeignete 
Standorte zu entwickeln. Dazu bedarf es einer umfassenden Systemplanung, die auch den Wärmesektor ein-
bindet. Regionalplanung und der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft müssen in zukunftssicheren Infrastruk-
turplänen eng verzahnt werden. Zu dem Wasserstofftransport in Ferngasleitungen gehört dazu zwingend 
neben der Anbindung großer industrieller Lasten auch die Verknüpfung mit Bedarfen in den Verteilnetzen. 
Insbesondere Stadtwerke, KWK-Betreiber, mittelständische Unternehmen und regionale Wasserstoff-Pro-
duzenten sind bedeutende Marktakteure und benötigen für ihre Investitionsplanung eine Anbindungsper-
spektive in planbarer Zukunft.  

 
14. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 7 Satz 5 EnWG) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, zeitnah den notwendigen Regulierungsrahmen für Errichtung und 
Betrieb der Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen, wenn Betreiber entsprechend des § 28r Absatz 7 Satz 5 
EnWG zur Umsetzung der Maßnahmen verpflichtet sind. Dies kann nach Auffassung des Bundesrates ins-
besondere im Rahmen einer einheitlichen Regulierung der Betreiber des Wasserstoff-Kernnetzes erfolgen. 
Dies sollte durch begleitende Maßnahmen flankiert werden, um prohibitiv hohe Netzentgelte im Hochlauf 
einer Wasserstoffwirtschaft zu vermeiden.  
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15. Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r EnWG) 

a) Der Bundesrat begrüßt die Einführung der Regelungen zu einem Wasserstoff-Kernnetz als Grundlage 
für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft. So kann ergänzend zur ad-hoc-Prüfung einzelner Vorha-
ben durch die Bundesnetzagentur nunmehr auch ein erstes Wasserstoffnetz systematisch skizziert wer-
den. Gleichwohl erachtet der Bundesrat einen der Genehmigung und Finanzierungsfragen vorgelager-
ten und verstetigten Prozess zur Bedarfsermittlung und -festlegung im Rahmen einer Netzentwicklungs-
planung für eine umfassende Wasserstoffinfrastruktur als unabdingbar. Vor dem Hintergrund bittet der 
Bundesrat, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die gesetzlichen Voraussetzungen für eine integrierte 
und eingehende fachliche Bedarfsermittlung für ein Wasserstoffnetz zu implementieren. Der Bundesrat 
regt an, dass die Netzentwicklungsplanung für die Gas- und Wasserstoffinfrastruktur hierbei gemein-
sam erfolgen sollte. Des Weiteren gibt der Bundesrat zu bedenken, dass Regelungen zur Ermittlung des 
energiewirtschaftlichen Bedarfs von Energieinfrastrukturen systematisch im Rahmen des hierfür vor-
gesehenen Teil 3 Abschnitt 1 (Aufgaben der Netzbetreiber) des Energiewirtschaftsgesetzes zu regeln 
wäre. 

b) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zeitnah zu prüfen, inwieweit eine gesetzliche Bedarfsfestle-
gung vergleichbar dem Bundesbedarfsplangesetz oder dem LNG-Beschleunigungsgesetz die Bedarfe 
des Wasserstoff-Kernnetzes und der weitergehenden Wasserstoffinfrastruktur sinnvoll abbilden und 
vergleichbar beschleunigen kann. 

 
16. Zu Artikel 1 Nummer 46 (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,  

   Absatz 2 Satz 1 Nummer 5,  
   Absatz 3 Satz 2 bis 6 EnWG) und  
 Artikel 14a – neu – (Anlage 1 Nummer 19.1.4 UVPG) 
a) Artikel 1 Nummer 46 ist wie folgt zu fassen: 

‚46. § 43 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr, 
ausgenommen Bahnstromfernleitungen und Hochspannungsfreileitungen mit einer 
Gesamtlänge bis 100 Meter,“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden nach den Wörtern „Freileitung mit einer Nennspan-
nung von unter 110 Kilovolt“ die Wörter „einer Hochspannungsfreileitung mit einer Ge-
samtlänge bis 100 Meter Länge“ eingefügt. 

c) Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt: 
„< … weiter wie Regierungsentwurf …>“ ‘ 

b) Nach Artikel 14 ist folgender Artikel einzufügen: 
 

‚Artikel 14a 
Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
In Anlage 1 Nummer 19.1.4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist, wird die Spalte „Vorhaben“ wie folgt 
gefasst: 
„einer Länge von über 100 Meter und weniger als 5 Kilometer sowie einer Nennspannung von 110 
Kilovolt oder mehr;“ ‘ 

Begründung: 
Der Netzanschluss für Onshore-Windparks sowie große PV-Parks (perspektivisch auch Elektrolyseanlagen) 
erfolgt regelmäßig durch Hochspannungsfreileitungen. Diese Leitungen sind zum Teil unter 50 Meter lang. 
Gemäß § 43 Absatz 1 Nummer 1 EnWG bedarf es hierfür jedoch eines Planfeststellungsverfahrens durch die 
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zuständige Behörde. Auch hier nimmt das Planfeststellungsverfahren erhebliche Zeit in Anspruch, obwohl 
von diesen kurzen Anbindungsleitungen in der Regel nur geringe (Umwelt-)Auswirkungen ausgehen. Daher 
sollte für Hochspannungsfreileitungen bis zu einer Länge von 100 Meter auf das Erfordernis einer Planfest-
stellung verzichtet werden. 
Diese Hochspannungsfreileitungen zwischen privaten und öffentlichen Umspannwerken unterliegen derzeit 
neben der Notwendigkeit einer Planfeststellung ebenso den Vorschriften des UVPG. § 1 Absatz 1 Nummer 
1 UVPG in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 19.1.4 des UVPG normieren diesbezüglich keinen Schwel-
lenwert, unterhalb dessen auf eine standortbezogene UVP-Vorprüfung gemäß § 7 Absatz 2 UVPG verzichtet 
werden kann. Auch hier ist angesichts der in der Regel geringen (Umwelt-)Auswirkungen die Aufnahme 
eines unteren Schwellenwerts in Nummer 19.1.4 der Anlage 1 des UVPG notwendig, um die Netzanbindung 
dieser Anlagen zu beschleunigen und die Energiewende insgesamt voranzubringen. 

 
17. Zu Artikel 1 Nummer 46,  

 Nummer 49 Buchstabe b,  
 Nummer 50 sowie  
 Nummer 51 Buchstabe b und  
  Buchstabe c Doppelbuchstabe cc (§ 43 Absatz 3,  
   § 44b Absatz 1 Satz 4,  
   § 44c Absatz 1 und 2 sowie  
   § 45 Absatz 1a und Absatz 2 Satz 4 EnWG) 
a) Die gesetzgeberische Intention zur avisierten Änderung des § 43 Absatz 3 EnWG ist im Gesetz selbst 

hinreichend klarzustellen, denn aus der Formulierung „Leitung … im Sinne von … NABEG“ in § 43 
Absatz 3 EnWG geht nicht eindeutig hervor, ob mit diesem Verweis im EnWG der Bezug zu den im 
NABEG genannten Definitionen zur Änderung/Erweiterung, zum Ersatzneubau beziehungsweise Pa-
rallelneubau gemeint ist oder ob die avisierte Änderung des § 43 Absatz 3 EnWG tatsächlich nur auf 
solche Leitungen anzuwenden ist, die auch dem NABEG unterfallen. 

b) Zudem ist bezüglich der Änderung des § 43 Absatz 3 EnWG zu prüfen, inwieweit das europäische Ha-
bitat- und Artenschutzrecht als „zwingende Gründe“ im Sinne des avisierten § 43 Absatz 3 EnWG 
zwingend zu berücksichtigen sind, obwohl derartige Verstöße sich nur im Rahmen einer nunmehr nach 
§ 43m EnWG ausgeschlossen Umweltverträglichkeitsprüfung feststellen lassen. Dieser Widerspruch 
im Verwaltungsvollzug sollte vom Gesetzgeber durch eine entsprechende Klarstellung im Gesetzge-
bungsverfahren behoben werden. 

c) Es ist zu prüfen, ob das im Entwurf beabsichtigte Gebot einer gleichartigen Bündelung (§ 43 Absatz 3 
(vgl. BR-Drucksache 230/23, Seite 107): Freileitung mit Freileitung oder Erdkabel mit Erdkabel) auch 
für den Parallelneubau gemäß § 3 Nummer 5 NABEG gelten soll. Im Gesetzentwurf wird diese Bün-
delungsbeschränkung für § 3 Nummer 5 NABEG nicht berücksichtigt. 

d) Es ist zu prüfen, ob für den Begriff des „Bestandsplans“ in § 44b Absatz 1 Satz 4 EnWG des Gesetz-
entwurfs eine Legaldefinition in das Gesetz aufzunehmen ist, um Unklarheiten im Vollzug zu vermei-
den. 

e) Zudem ist zu überprüfen, die Formulierung in § 45 Absatz 1a EnWG „innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums“ mit einer Legaldefinition im Gesetz selbst zu konkretisieren, um eine einheitliche Gesetzes-
auslegung sicherzustellen. 

f) In § 44c EnWG sollten die redaktionellen Mängel beseitigt werden. So sollte die folgende Formulierung 
in § 44c Absatz 1 EnWG aufgenommen werden: „die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden Sätze 3 bis 6“.  
Als redaktionelle Folgeänderung sollte in § 44c Absatz 2 EnWG die Angabe „die Angabe Absatz 1 Satz 
2 ist zu ändern in Absatz 1 Satz 4“ aufgenommen werden. 

g) Es ist auf den Prüfstand zu stellen, ob die mit der Einführung von § 45 Absatz 2 Satz 4 EnWG erhoffte 
Beschleunigungswirkung tatsächlich eintreten wird, da der Entfall der Planfeststellung (beziehungs-
weise Plangenehmigung) in den Fällen des Absatzes 1a den Wegfall der Konzentrationswirkung zur 
Folge hätte. Das würde bedeuten, dass alle weiterhin erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, 
Befreiungen, Ausnahmen aus anderen Rechtsbereichen (zum Beispiel Naturschutzrecht), vom Vorha-
benträger selbst bei den unterschiedlichen Behörden einzuholen wären.  
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18. Zu Artikel 1 Nummer 46 und  

 Nummer 79 Buchstabe e (§ 43 Absatz 3 Satz 2 bis 5 und § 118 Absatz 49 EnWG)  
a) Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit dem Ansatz zur Be-

schleunigung von Vorhaben, deren Realisierung sich in der Regel in entsprechend vorbelasteten Räu-
men an bestehenden Trassen orientiert, Rechnung getragen werden kann, ohne gleichzeitig erhebliche 
Anwendungsfragen aufzuwerfen. So ist insbesondere das Verhältnis von Alternativenprüfung und Ab-
wägungsentscheidung entsprechend dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. November 
2022 – Az. 4 A 15.20 – bei der Ausgestaltung des Beschleunigungsinstrumentes zu berücksichtigen. 

b) Ein Außerachtlassen von (zuvor nach weiterhin geltendem Umweltverträglichkeitsgesetz ausgearbeite-
ten sinnvollen) Alternativen und somit eine Verkürzung des Prüfungsumfanges infolge der Neurege-
lung in § 43 Absatz 3 Satz 2 bis 5 des Entwurfs würden mithin dem verfassungsrechtlich verankerten 
Abwägungsgebot nicht gerecht. So ist die Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit erst überschrit-
ten, wenn eine andere als die gewählte Linienführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungser-
heblichen Belange eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonen-
dere darstellen würde, und sich deshalb der Behörde hätte aufdrängen müssen. Die Planfeststellungs-
behörde hat hierbei weiterhin alle entscheidungserheblichen Sachverhalte in die Entscheidung einzu-
stellen. Dies ergibt sich aus dem Rechtsstaatsgebot.  

c) Der Bundesrat regt an, den Absatz direkt so zu fassen, dass es nicht auf eine verfassungskonform weite 
Auslegung der „zwingenden Gründe“ ankommt. Letztlich sollten weiterhin praktikable Lösungen in 
Planfeststellungsverfahren gefunden werden können, beispielsweise in Fällen, in denen die Vorhaben-
trägerin selbst sinnvolle Alternativen zur Auflösung/Vermeidung einer Überspannung anderer Energie-
infrastrukturen aus Sicherheitsgründen vorschlägt, die über die im Entwurf genannten naturschutzrecht-
lichen Gründe hinausgehen. 

d) Der Bundesrat bittet weitergehend darum, bei der Prüfung darauf zu achten, dass eine Reduktion der 
Bündelungsmöglichkeit auf die gleiche Vorhabenkategorie anderweitige Bündelungsmöglichkeiten 
von Bandinfrastrukturen unsachgemäß ausschließen würde. 

 
19. Zu Artikel 1 Nummer 46 (§ 43 Absatz 3 Satz 7 – neu – EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 46 ist § 43 Absatz 3 folgender Satz anzufügen: 
„Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht für kleinräumige Alternativen, soweit diese nicht als raumbedeutsam einge-
stuft werden.“ 

Begründung:  
Die Einschränkung von großräumigen Alternativenprüfungen vermag, soweit ein bestehender Trassenraum 
in Anspruch genommen werden kann, zur Beschleunigung der Planungsverfahren beitragen. Gleichzeitig 
können sich durch eine zwingende Fokussierung auf den Trassenbestand regionale und zum Teil bereits 
bestehende Konfliktlagen massiv verschärfen. Ziel sollte es daher sein, ein gleichermaßen zügiges und ak-
zeptanzschaffendes Verfahren zu gewährleisten. Zur Bewältigung regionaler Konfliktlagen sollte daher die 
Prüfung sich aufdrängender kleinräumiger Trassenalternativen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
Vielmehr sollten die Genehmigungsbehörden der Länder in die Lage versetzt werden, im Einzelfall klein-
räumige Varianten zu prüfen und gegebenenfalls umsetzen zu können, soweit diese als nicht raumbedeutsam 
eingestuft werden.  
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20. Zu Artikel 1 Nummer 46a – neu –, 

 Nummer 46b – neu – (§ 43a, § 43b Absatz 1 Nummer 3 – neu – EnWG) 
In Artikel 1 sind nach Nummer 46 folgende Nummern 46a und 46b einzufügen: 
‚46a. § 43a wird wie folgt gefasst: 

„§ 43a 
Anhörungsverfahren 

Für das Anhörungsverfahren gilt § 73 des Verwaltungsverfahrensgesetzes mit folgenden Maß-
gaben:  
1. Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des vollständigen Plans beteiligt die Anhörungsbe-

hörde die anderen Behörden und die Öffentlichkeit nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach Maßgabe dieses Paragrafen und übermittelt den Plan schriftlich oder elekt-
ronisch an 
a) die Träger öffentlicher Belange, die von dem beantragten Vorhaben berührt sind, und 
b) die Vereinigungen. 
Die Übermittlung der Unterlagen soll dadurch erfolgen, dass diese für die Empfänger nach Satz 1 
auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde bereitgestellt werden. Die nach § 73 Absatz 3a 
VwVfG abzugebende Stellungnahme der Empfänger nach Satz 1 kann schriftlich oder elektro-
nisch erfolgen. 

2. Innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des vollständigen Plans veranlasst die Anhörungsbe-
hörde für die Dauer von einem Monat zum Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung die Auslegung 
der Unterlagen, indem sie die Unterlagen auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Auf Verlangen 
eines Beteiligten, das während der Dauer der Veröffentlichung nach Satz 1 an die Anhörungsbe-
hörde zu richten ist, wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt, dabei ist dies in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen Speicherme-
diums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert sind. Die Auslegung ist auf der Inter-
netseite der Anhörungsbehörde und in örtlichen Tageszeitungen, die in dem Gebiet verbreitet 
sind, auf das sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, bekannt zu machen. Die Be-
kanntmachung soll spätestens eine Woche vor Beginn der Auslegung erfolgen und muss fol-
gende Angaben enthalten: 
a) dem Planungsstand entsprechende Angaben über den Verlauf der Trassen und den Vorha-

benträger, 
b) die Angabe, dass die Auslegung durch die Veröffentlichung auf der Internetseite der Plan-

feststellungsbehörde erfolgt, 
c) den Hinweis, dass nach Satz 2 während der Auslegung nach Satz 1 zusätzlich die Möglich-

keit besteht, ohne Auswirkung auf die Einwendungsfrist eine leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, in der Regel durch die Übersen-
dung eines gängigen elektronischen Speichermediums, auf dem die auszulegenden Unter-
lagen gespeichert sind. 

3. Wenn der Vorhabenträger gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde elektronisch 
oder schriftlich versichert, dass er in Kenntnis der hierfür maßgeblichen Rechtsvorschriften und 
des Umstandes, dass die Einreichung nicht vollständiger Unterlagen zur Wiederholung von Ver-
fahrensschritten oder auch zur Ablehnung des Antrages führen kann, vollständige Unterlagen 
vorgelegt hat, wird die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe dieser Vor-
schrift durchgeführt, auch wenn die nach Landesrecht zuständige Behörde die Vollständigkeit 
der Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt hat. 

4. Die Einwendungen und Stellungnahmen sind dem Vorhabenträger und den von ihm Beauftrag-
ten zur Verfügung zu stellen, um eine Erwiderung zu ermöglichen; datenschutzrechtliche Best-
immungen sind zu beachten; auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift 
unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens 
nicht erforderlich sind; auf diese Möglichkeit ist in der öffentlichen Bekanntmachung hinzuwei-
sen. 
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5. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung im Sinne des § 73 Absatz 6 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes und des § 18 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung verzichten. Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn  
a) Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 
b) die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind, 
c) ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf privatrechtlichen Titeln beru-

hen, oder  
d) alle Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten. 
Findet keine Erörterung statt, so hat die Anhörungsbehörde ihre Stellungnahme innerhalb von 
sechs Wochen nach Ablauf der Einwendungsfrist abzugeben und sie der Planfeststellungsbe-
hörde zusammen mit den sonstigen in § 73 Absatz 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes aufge-
führten Unterlagen zuzuleiten. 

6. Soll ein ausgelegter Plan geändert werden, so kann im Regelfall von der Erörterung im Sinne des 
§ 73 Absatz 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 18 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen werden.“ 

46b. Dem § 43b Absatz 1 wird folgende Nummer 3 angefügt: 
„3. Der Planfeststellungsbeschluss wird dem Vorhabenträger zugestellt. Der Planfeststellungsbe-

schluss wird zwei Wochen zur Einsicht ausgelegt. Die Auslegung erfolgt, indem der Planfest-
stellungsbeschluss mit der Rechtsbehelfsbelehrung auf der Internetseite der Planfeststellungsbe-
hörde veröffentlicht wird. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den 
Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Einem Betroffe-
nen oder einer Person, die Einwendungen erhoben hat, wird eine leicht zu erreichende Zugangs-
möglichkeit zur Verfügung gestellt, wenn er oder sie während der Dauer der Veröffentlichung 
nach Satz 2 ein entsprechendes Verlangen an die Planfeststellungsbehörde gerichtet hat. Dies ist 
in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen Speichermediums, auf dem die aus-
zulegenden Unterlagen gespeichert sind. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt in örtlichen 
Tageszeitungen, die in dem Gebiet verbreitet sind, auf das sich das Vorhaben voraussichtlich 
auswirken wird, und auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde. Die öffentliche Bekannt-
machung muss folgende Angaben enthalten: 
a) Angaben über den Verlauf der Trasse und den Vorhabenträger, 
b) den verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlusses sowie die Rechtsbehelfsbelehrung, 
c) die Angabe, dass die Auslegung durch die Veröffentlichung auf der Internetseite der Plan-

feststellungsbehörde erfolgt, 
d) den Hinweis, dass mit dem Ende der Auslegungsfrist der Beschluss gegenüber den Betroffe-

nen und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt gilt und 
e) den Hinweis, dass während der Auslegung zusätzlich die Möglichkeit besteht, eine leicht 

zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, in der Regel 
durch die Übersendung eines gängigen elektronischen Speichermediums, auf dem die aus-
zulegenden Unterlagen gespeichert sind. 

Sie soll spätestens eine Woche vor Beginn der Auslegung erfolgen.“ ‘ 

Begründung:  
Mit den in Artikel 10 vorgesehenen Regelungen erfolgt eine umfassende Digitalisierung der Verfahren nach 
dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG). Diese Verfahren liegen im Wesentli-
chen in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Mit den nunmehr vorgeschlagenen Änderungen wird diese 
Digitalisierung auch für das Anhörungsverfahren nach § 43a EnWG sowie für die Auslegung und die Be-
kanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses nach § 43b EnWG anwendbar, und damit auch für die Ver-
fahren, für die die Länder zuständig sind, nutzbar gemacht. Ein weiteres Zuwarten auf entsprechende Ände-
rungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder Änderungsvorschläge des Bundes in einem neuen Gesetz-
gebungsverfahren ist in Anbetracht der hohen Fallzahl an Verfahren zum Netzausbau nicht mehr angebracht. 
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Zudem soll mit dem Vorschlag eine deutliche Beschleunigung des Planfeststellungsverfahrens dadurch er-
reicht werden, dass durch die Abgabe der Vollständigkeitserklärung durch den Vorhabenträger bei der Plan-
feststellungsbehörde die zeitintensive Vollständigkeitsprüfung nach Antragseingang entfallen kann. Es 
könnte unmittelbar nach Antragseingang mit der Einleitung des Anhörungsverfahrens begonnen werden. 
Dabei ist von einer Verkürzung des Verfahrens um mehrere Monate auszugehen. Die Prüfung der Antrags-
unterlagen durch den Verfahrensführer würde nicht unterbleiben, wäre aber keine Voraussetzung für die 
Einleitung des Anhörungsverfahrens mehr. 

 
21. Zu Artikel 1 Nummer 48 und  

 Artikel 10 Nummer 1 (§ 43f Absatz 5 EnWG und § 3 Nummer 1 NABEG)  
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass der Anwendungsbereich des Anzeigeverfahrens nach § 43f EnWG 
über den Verweis in § 43f Absatz 5 EnWG auf die Definitionen des § 3 NABEG und deren Weiterentwick-
lung eingeengt würde, indem bestimmte Maßnahmen noch unterhalb des Anzeigeverfahrens verfahrensfrei 
eingeordnet werden. Hier könnte die Umsetzung des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs verzögert 
werden, wenn zur Einhaltung von Sicherheitsabständen Masterhöhungen erforderlich werden und als stand-
ortnahe Maständerung in jedem Fall anzeigepflichtig wären. Insoweit bittet der Bundesrat darum, im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, inwieweit zur Einheitlichkeit der Maßstäbe normativ Maständerun-
gen einschließlich einer Masterhöhung um bis zu 5 Prozent vom Begriff der Änderung ausgenommen wer-
den könnten. Hierbei wird eine konsistente Regelung angeregt, die im EnWG auch ohne Verweisungskette 
auf das NABEG aus sich heraus verständlich und anwenderfreundlich gestaltet werden könnte und zugleich 
auch weiterhin pragmatisch vorhabenbezogene Lösungen weiterer geringfügiger Änderungen außerhalb der 
Regelbeispiele zulässt. 

 
22. Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 43f Absatz 5 EnWG) 

Der Bundesrat bittet darum, die Änderungen des § 43f EnWG zum Anlass zu nehmen, um zu prüfen, ob der 
Normverweis in § 43f Absatz 4 Satz 5 Halbsatz 2 noch korrekt ist. 

Begründung: 
§ 43f Absatz 4 Satz 5 Halbsatz 2 EnWG sieht den Verzicht auf die Prüfung dinglicher Rechte vor und bezieht 
sich auf Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, worunter zunächst Änderungen des Betriebskonzepts fielen. Gesetzge-
berisch beabsichtigt war eine Klarstellung zur Verwaltungspraxis beim Freileitungsmonitoring und anderen 
Änderungen des Betriebskonzepts (BT-Drucksache 19/9027, Seite 14). Seit dem Gesetz zur Änderung des 
Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726) sind Änderungen des Betriebskonzepts verfahrensfrei nach dem EnWG. In § 43f Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 EnWG werden nunmehr „Änderungen oder Erweiterungen von Gasversorgungsleitungen zur Er-
möglichung des Transports von Wasserstoff“ aufgeführt. Durch den Verweis in § 43f Absatz 4 Satz 5 Halb-
satz 2 auf Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist seither bei Ermöglichungsmaßnahmen für den Transport von Was-
serstoff auf die Prüfung dinglicher Rechte zu verzichten. Es erscheint denkbar, dass im Zuge der Gesetzesno-
velle aus dem Jahr 2022 übersehen wurde, Absatz 4 Satz 5 Halbsatz 2 anzupassen oder zu streichen. Aus 
Sicht des Bundesrates sind Ermöglichungsmaßnahmen für den Transport von Wasserstoff potentiell ein-
griffsintensiver als Änderungen des Betriebskonzepts. Eine Streichung von Absatz 4 Satz 5 Halbsatz 2 würde 
auch die behördliche Flexibilität steigern. Aktuell dürfte die Vorgabe so zu verstehen sein, dass bei nicht 
umfassten Konstellationen – insbesondere Um- und Zubeseilungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummern 2 und 3 
– im Umkehrschluss stets dingliche Rechte zu prüfen sind. Nach einer Streichung müssten dingliche Rechte 
hingegen nur geprüft werden, wenn dies im Einzelfall im Rahmen der Prüfung der Beeinträchtigung Rechte 
anderer (§ 43f Absatz 1 Satz 2 Nummer 3) erforderlich ist. 

 
23. Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 43l Absatz 1 Satz 2 EnWG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 48 folgende Nummer einzufügen: 
‚48a. In § 43l Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „bis zum 31. Dezember 2025“ gestrichen und nach den 

Wörtern „öffentlichen Interesse“ die Wörter „und dient der öffentlichen Sicherheit“ eingefügt.‘ 
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Begründung 
Die Streichung der Befristung in dem bisher nicht als Teil der Novelle verstandenen § 43l EnWG findet sich 
im Einklang mit dem Sinn und Zweck der Einführung des § 28r EnWG. Die Feststellung des überragenden 
öffentlichen Interesses und Ergänzung um die öffentliche Sicherheit dient dem Ziel der schnellen Etablierung 
eines Wasserstoff-Kernnetzes und des Hochlaufs der Wasserstoffwirtschaft. Insbesondere haben Abwä-
gungsprozesse und Genehmigungsentscheidungen so Aussicht auf weitere Beschleunigung. Eine Änderung 
stünde jedenfalls auch im Einklang etwa mit dem § 2 EEG und entspricht der Einheitlichkeit der Rechtsord-
nung. Wasserstoffnetze und mit Wasserstoff betriebene Anlagen sollten von Beginn der Planung an zusam-
men gedacht werden. Eine solche allgemeine Werteentscheidung untermauert das nun mit § 28r EnWG kon-
zipierte Vorhaben und hat somit Ausstrahlungswirkung auf damit in Verbindung stehende Entscheidungen 
und Projekte im Rahmen der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Der § 43l EnWG bleibt so Grund-
lage des angestrebten umfassenden Regelungsrahmens bezüglich der Genehmigungsverfahren für die erfor-
derliche Wasserstoffinfrastruktur. Die ursprünglich eingeführte Befristung diente der bisher fehlenden Prio-
risierung der einzelnen Wasserstoffleitungen. Diese Funktion soll nunmehr § 28r EnWG übernehmen, ins-
besondere dessen Absatz 4. Der Grund für die Befristung in § 43l EnWG entfällt nunmehr also. Eine Ände-
rung ist damit angezeigt. 

 
24. Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 43m Absatz 1 Satz 3 – neu – EnWG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 48 folgende Nummer einzufügen: 
‚48a. Dem § 43m Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Untersuchungsräume des Umweltberichts nach § 12c Absatz 2 sind vorgesehene Gebiete im 
Sinne von Satz 1.“ ‘ 

Begründung: 
§ 43m EnWG ist Umsetzung der sogenannten EU-Notfall-Verordnung (Verordnung (EU) 2022/2577 des 
Rates vom 22. Dezember 2022) in nationales Recht und ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der Ge-
nehmigungsverfahren insbesondere für den Übertragungsnetzausbau, da am materiellen Recht angesetzt 
wird. Der Anwendungsbereich des jüngst eingeführten § 43m EnWG wird unter den am Hoch- und Höchst-
spannungsnetzausbau beteiligten Akteuren derzeit noch kontrovers diskutiert. Insbesondere ist noch nicht 
hinreichend geklärt, was unter der Formulierung des „in einem für sie vorgesehenen Gebiet“ gemäß § 43m 
Absatz 1 Satz 1 EnWG konkret zu verstehen ist. 
Ziel der Änderung ist es, die beschleunigende Wirkung des § 43m EnWG nutzen zu können. Damit die 
vorgesehene beschleunigende Wirkung der Vorschrift durch die mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten-
den Gerichtsverfahren nicht ins Gegenteil verkehrt wird, ist eine rechtssichere Klärung des Anwendungsbe-
reichs des § 43m EnWG zwingend erforderlich.  
Regelmäßig kommen bei BBPlG-Vorhaben, die durch die Länder genehmigt werden, allein die im Umwelt-
bericht der Bundesnetzagentur nach § 12c Absatz 2 EnWG erörterten Untersuchungsräume als vorgesehene 
Gebiete im Sinne des § 43m Absatz 1 Satz 1 EnWG in Betracht, da eine anderweitige Gebietsausweisung 
weder durch die Länder beziehungsweise den Bund erfolgt. Insofern kommt es maßgeblich darauf an, ob die 
für diese Vorhaben im Umweltbericht erörterten Untersuchungsräume nach § 12c Absatz 2 EnWG vorgese-
hene Gebiete im Sinne des § 43m Absatz 1 Satz 1 EnWG darstellen. Nur mit einer gesetzgeberischen Klar-
stellung werden etwaige Kläger und Klägerinnen vor Gericht kein Gehör mit dem Argument finden, § 43m 
EnWG hätte durch die Planfeststellungsbehörde nicht angewandt werden dürfen (dies könnte insbesondere 
von den Naturschutzverbänden vorgetragen werden) beziehungsweise hätte angewandt werden müssen (wo-
rauf sich wiederum die von der Leitung betroffenen Flächeneigentümer berufen könnten). 
Aktuell erarbeiten die Vorhabenträger Antragsunterlagen für mehrere Vorhaben auf unsicherer Rechtsgrund-
lage. Diese Ungewissheit wirkt sich unmittelbar verzögernd auf die Erstellung der Unterlagen aus, mit Fol-
gewirkungen auf den Verfahrensabschluss. 
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25. Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 44 Absatz 1 EnWG) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 48 folgende Nummer einzufügen: 
‚48a. In § 44 Absatz 1 werden die Wörter „Kampfmitteluntersuchungen und archäologische Voruntersu-

chungen einschließlich erforderlicher Bergungsmaßnahmen“ durch die Wörter „Kampfmittelräumun-
gen, archäologische Untersuchungen und Bergungen“ ersetzt.‘ 

Begründung: 
Nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 des LNG-Beschleunigungsgesetzes (LNGG) gelten „Kampfmittelräumungen, 
archäologische Untersuchungen und Bergungen“ als Vorarbeiten im Sinne des § 44 EnWG, die von den 
Grundstückseigentümern zu dulden sind. § 8 Absatz 1 Nummer 2 LNGG reicht damit geringfügig weiter als 
§ 44 EnWG (unter anderem archäologische Untersuchungen statt nur Voruntersuchungen). Es ist kein Grund 
ersichtlich, warum § 44 EnWG insoweit hinter § 8 LNGG zurückbleiben sollte. Mit der Änderung wird des-
halb ein Gleichlauf beider Regelungen herbeigeführt. 

 
26. Zu Artikel 1 Nummer 49 Buchstabe b (§ 44b Absatz 1 Satz 5 EnWG) 

Artikel 1 Nummer 49 Buchstabe b § 44b Absatz 1 Satz 5 ist zu streichen. 

Begründung:  
Der Änderungsbedarf beim nationalen Energiewirtschaftsrecht wegen unionsrechtlicher Vorgaben aufgrund 
des EuGH-Urteils vom 2. September 2021 im Vertragsverletzungsverfahren C-718/18 wurde in Bezug auf 
das Enteignungsrecht gleichzeitig dafür genutzt, in das EnWG neue Enteignungstatbestände für „bestehende 
Energieanlagen“ einzuführen, für diese die vorzeitigen Besitzeinweisungen zuzulassen und für „sonstige 
Anlagen“ die vorzeitige Besitzeinweisung neu zu regeln. 
Die Einführung der zusätzlichen Rechtsgrundlage für vorzeitige Besitzeinweisungen bei „sonstigen Vorha-
ben zum Zwecke der Energieversorgung“ eröffnet nunmehr zwar den Anwendungsbereich für Enteignungs-
vorhaben im Sinne des bisherigen § 45 Absatz 1 Nummer 2 EnWG und wäre damit rein gesetzessystematisch 
durchaus konsequent, allerdings ist die Änderung in Verbindung mit den in der Folge damit verbundenen 
strengen Fristenregelungen des § 44b Absatz 2 bis 4 EnWG praxisfern und damit nicht zielführend, um eine 
rechtssichere und schnelle zwangsweise Durchsetzung der Inanspruchnahme von Grundstücken für die sons-
tigen Vorhaben zu ermöglichen.  
Aufgrund der Fristenregelung des § 44b Absatz 2 bis 4 EnWG hat in dem Besitzeinweisungsverfahren ab 
Antragstellung innerhalb von sechs Wochen eine mündliche Verhandlung zu erfolgen und ist spätestens zwei 
Wochen nach der Verhandlung den Betroffenen die Entscheidung zuzustellen. 
Diese Fristenregelung existiert bisher für Vorhaben, für die aufgrund eines Planfeststellungsbeschlusses oder 
einer Plangenehmigung eine vorzeitige Besitzeinweisung erforderlich wird. In den genannten Planungsbe-
schlüssen sind Art und Umfang der erforderlichen Grundstücksinanspruchnahme nach erfolgter Anhörung, 
Einwendungsbehandlung und abgelaufener Rechtsmittelfrist bereits verbindlich festgestellt worden. Sie sind 
zumindest vollziehbar. 
Hingegen sieht der Gesetzentwurf für die Fälle „sonstiger Vorhaben“ vor, der Besitzeinweisungsentschei-
dung den Plan über die Enteignungszulässigkeit zugrunde zu legen. Der Plan der Enteignungszulässigkeit 
trifft, anders als Planfeststellungsbeschlüsse oder Plangenehmigungen, zwar eine Grundsatzentscheidung 
über den Zweck und die Erforderlichkeit des Gesamtvorhabens im Sinne des Gemeinwohls und über die 
allgemeine Notwendigkeit von Enteignungen, der Umfang konkreter Grundstücksinanspruchnahmen wird 
hiermit jedoch nicht festgestellt. 
Die somit fehlende erforderliche Feststellung des konkreten Umfangs von Grundeigentumseingriffen sowie 
die materielle Prüfung von räumlichen und gegebenenfalls technischen Alternativen ist nach der Neurege-
lung von der Enteignungsbehörde erst noch vorzunehmen. Der Zeitaufwand für diese äußerst komplexe Prü-
fung durch die Eingriffsverwaltung, die seriös bereits über mehrere Monate andauern kann, findet bei der 
Neuregelung keine Berücksichtigung, eine folgerichtige Anpassung für den fristengebundenen Ablauf des 
Besitzeinweisungsverfahrens fehlt hierzu. 
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Die aufgezeigte praktische Problematik der Durchführung von Enteignungsverfahren nach dem bisherigen 
§ 45 Absatz 1 Nummer 2 EnWG – ohne zugrundeliegenden Planfeststellungsbeschluss – ist bei einer Ent-
eignungsbehörde schon aus „normalen“ Enteignungsverfahren ohne strenge Fristenregelungen bekannt.  
Faktisch führt eine derartige Regelung jedenfalls nicht zu einer Beschleunigung des Verfahrens, sondern 
wird die zumindest „planfeststellungsersetzende Prüfung“, zum Teil einschließlich der Pflicht zur öffentli-
chen Auslegung von Unterlagen, der Ermöglichung von Einwendungen etc., und der damit verbundene er-
hebliche Prüf- und Zeitaufwand lediglich auf die Enteignungsbehörde als insoweit dem Grunde nach fach-
fremde Behörde verlagert. Dies ist zum einen unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten höchst bedenklich, 
zum anderen ist es für die Enteignungsbehörde praktisch nicht möglich, im Falle einer zum eigentlichen, 
bereits komplexen Besitzeinweisungs-/Enteignungsverfahren zusätzlich hinzukommenden „planfeststellun-
gersetzenden“ Prüfung noch die ohnehin bereits engen Fristen des Besitzeinweisungsverfahrens einzuhalten. 
Die aufgrund der vorgesehenen Änderung an die Enteignungsbehörde gerichteten Anforderungen sind – ins-
besondere im Rahmen des für die Besitzeinweisung gesetzlich vorgegebenen, strengen zeitlichen Korsetts –  
in fachlicher und zeitlicher Hinsicht daher praktisch schlicht nicht leistbar, ohne in eine Kollision zwischen 
der Pflicht zur Einhaltung der bestehenden Fristen und der Pflicht zur seriösen Prüfung der Zulässigkeit des 
Vorhabens und zur planfeststellungsersetzenden Prüfung zu geraten, so dass insoweit Haftungsrisiken vor-
programmiert sind. 
Die Durchführung von Besitzeinweisungsverfahren für sonstige Vorhaben nach § 45 Absatz 1 Nummer 3 
EnWG-E nach Landesrecht, wie bisher, erscheint daher weiterhin vorzugswürdig. 

 
27. Zu Artikel 1 Nummer 49 (§ 44b Absatz 8 – neu – EnWG) 

Artikel 1 Nummer 49 ist wie folgt zu fassen: 
‚49. § 44b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 …<weiter wie Vorlage Buchstabe a>. 
bb) Folgende Sätze …<weiter wie Vorlage Buchstabe b>. 

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 
„(8) Im Übrigen gelten die Enteignungsgesetze der Länder.“ ‘ 

Begründung:  
Bislang enthält das EnWG – im Gegensatz zu anderen Fachgesetzen mit Regelungen zur vorzeitigen Besitz-
einweisung (siehe zum Beispiel § 18f Absatz 8 FStrG, § 21 Absatz 9 AEG) – in § 44 b EnWG keinen Ver-
weis auf die Landesenteignungsgesetze (für die Enteignungsverfahren wird hingegen in § 45 Absatz 3 
EnWG auf Landesrecht verwiesen). Dies führt in der Praxis immer wieder zu Unsicherheiten, ob zum Bei-
spiel in Besitzeinweisungsverfahren nach EnWG auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, 
was nur über die Landesenteignungsgesetze der Länder möglich wäre (zum Beispiel für Baden-Württem-
berg: § 37 Absatz 2 Satz 6, § 23 LEntG), oder ob die Regelung in § 44b Absatz 2 EnWG, die mündliche 
Verhandlung vorsieht, abschließend ist. Der Verzicht auf eine mündliche Verhandlung in geeigneten Fällen 
bietet echtes Beschleunigungspotential, da die aufwendige Organisation des Termins und die Beteiligung 
der nach § 17 Absatz 3 LEntG vorgesehenen ehrenamtlichen Beisitzer entfällt. Diese Erfahrung wurde wäh-
rend der coronabedingten Kontaktbeschränkungen (durch die Anwendung der genannten LEntG-Vorschrif-
ten nach anderem Fachrecht oder auch des PlanSiG) in der Praxis bereits in mehreren Fällen gemacht. Neben 
einer Klarstellung der Anwendbarkeit der Landesenteignungsgesetze und der beschriebenen Verfahrensbe-
schleunigungsmöglichkeit spricht auch die weitere Vereinheitlichung der verschiedenen Fachgesetze für 
eine entsprechende Ergänzung. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/fstrg/__18f.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aeg_1994/__21.html


Drucksache 20/8165 – 16 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
28. Zu Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b (§ 45 Absatz 1a EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b ist in § 45 Absatz 1a die Angabe „§ 49c Absatz 6“ durch die Angabe 
„§ 49c Absatz 5“ zu ersetzen. 

Begründung:  
Der durch Artikel 1 Nummer 54 neu eingefügte § 49c EnWG hat nur fünf Absätze. 

 
29. Zu Artikel 1 Nummer 54 (§ 49c EnWG) 

Der Bundesrat stellt fest, dass § 49c EnWG-E landesrechtlich geregelte Genehmigungsverfahren, insbeson-
dere die Verfahren nach Bauordnungsrecht, unberührt lässt und insoweit keine Vorgaben für die Dauer der 
Verfahren gemacht oder Genehmigungsfiktionen eingeführt werden. 

Begründung: 
Artikel 1 Nummer 54 des Gesetzentwurfs sieht die Aufnahme eines neuen § 49c in das Energiewirtschafts-
gesetz vor. Dieser regelt die beschleunigte Umsetzung von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der Höherauslastung oder Änderung des Übertragungsnetzes im Sinne von § 49a Absatz 1 Satz 
1, § 49b Absatz 1 EnWG-E. In § 49c Absatz 4 EnWG-E ist Folgendes vorgesehen: 
„Anträge auf öffentlich-rechtliche Zulassungen, insbesondere Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Ausnahmen und Befreiungen sowie Zustimmungen, die für die Umsetzung von Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 erforderlich sind, sind innerhalb eines Monats ab Eingang 
der vollständigen Unterlagen bei der zuständigen Behörde zu bescheiden. Die Frist nach Satz 1 kann in 
Ausnahmefällen einmalig um höchstens zwei weitere Monate verlängert werden, wenn dies wegen der be-
sonderen Schwierigkeit der Angelegenheit oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, er-
forderlich ist. Die Fristverlängerung ist dem Antragsteller rechtzeitig, spätestens aber eine Woche vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist durch Zwischenbescheid mitzuteilen und zu begründen. Nach Ablauf der Frist 
gilt die Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, Ausnahme, Befreiung oder Zustimmung als erteilt, wenn der 
Antrag hinreichend bestimmt ist.“ 
Zur Begründung wird ausgeführt: 
„[…] Die in § 49c Absatz 4 Satz 1 vorgesehene einmonatige Frist zur Bescheidung sämtlicher Anträge auf 
öffentlich-rechtliche Zulassungen, insbesondere Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Ausnahmen 
und Befreiungen sowie Zustimmungen, die für die Umsetzung von Schutz- und Sicherungsmaßnahmen im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 erforderlich sind, soll zu einer deutlichen Beschleunigung von Ge-
nehmigungsverfahren führen. Die Bestimmung hat etwa einzuholende Einzelgenehmigungen und sonstige 
Zulassungen wie z. B. Baugenehmigungen, Befreiungen nach § 67 des Bundesnaturschutzgeset-
zes(BNatSchG), Entscheidungen über Ausnahmen von den Verboten § 39 BNatSchG oder wasserrechtliche 
Erlaubnisse zum Gegenstand. Sie orientiert sich an § 42a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) und entsprechenden fachgesetzlichen Regelungen, die ebenfalls Genehmigungsfristen statuieren. 
[…]“ 
Dem Bund steht für die Ausgestaltung des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens keine Gesetz-
gebungskompetenz zu. Die Gesetzgebungskompetenz für das Gefahrenabwehrrecht für bauliche Anlagen 
steht dem Land nach Artikel 70 Absatz 1 des Grundgesetzes zu und umfasst den Bereich des bisherigen 
„Baupolizeirechts“, mit Ausnahme des Planungsrechts. Die Bauordnungen der Länder normieren Vorgaben 
zur Abwehr von Gefahren, die durch bauliche Anlagen hervorgerufen werden können und sehen Verfahren 
vor, die eine präventive Prüfung von Vorhaben ermöglichen. 

 
30. Zu Artikel 1 Nummer 78 (§ 117c EnWG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob diese Regelung – mit Blick auf 
weitere geheimhaltungsbedürftige Informationen, die die Verfassungsschutzbehörden des Bundes oder der 
Länder oder die kritische Infrastruktur betreffen – den Geheimhaltungsinteressen von Bund und Ländern 
hinreichend Rechnung trägt.  
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Begründung:  
Der Gesetzentwurf nimmt in § 117c EnWG-E nur Informationen, die die Bundeswehr, das BAMAD, ver-
bündete Streitkräfte oder von diesen Stellen beauftragte Dritte betreffen, von der Erhebung, Weitergabe und 
Veröffentlichung nach diesem Gesetz aus. Informationen, die die Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder betreffen, Verschlusssachen, sowie geheimhaltungsbedürftige Informationen mit Blick auf 
zivile kritische Infrastruktureinrichtungen werden nicht von dieser Geheimhaltungsvorschrift umfasst. 
Geheimhaltungsinteressen aus Gründen der nationalen Sicherheit muss insbesondere im Bereich der kriti-
schen Infrastruktur in gleicher Weise Rechnung getragen werden wie dem Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund der aufgrund des Kriegs in der Ukraine veränderten 
Weltsicherheitslage. 
Im Einzelfall kann mit einer Veröffentlichung von Informationen ein höheres Risiko der Beeinträchtigung 
von Sicherheitsinteressen, zum Beispiel kritischer Infrastrukturen, einhergehen. Denn die betreffenden In-
formationen werden bei einer Veröffentlichung einem potentiell unbegrenzten Personenkreis zugänglich ge-
macht. 

 
31. Zu Artikel 1 Nummer 79 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa0 – neu – (§ 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG) 

In Artikel 1 Nummer 79 Buchstabe a ist dem Doppelbuchstaben aa folgender Doppelbuchstabe aa0 voranzu-
stellen: 
‚aa0) In Satz 1 wird die Zahl „15“ durch die Zahl „18“ ersetzt.‘ 

Begründung: 
Nach § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG ist eine Anlage zur Speicherung elektrischer Energie von den Netzent-
gelten befreit, wenn sie nach dem 31. Dezember 2008 errichtet wurde und innerhalb von 15 Jahren nach dem 
4. August 2011 in Betrieb genommen wird. Aus § 118 Absatz 6 Satz 7 EnWG ergibt sich, dass die Befreiung 
vom Netzentgelt gemäß § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG auch für Elektrolyseure (Power-to-Gas-Anlagen) gilt. 
Der Aufbau der Elektrolyseur-Kapazitäten in Deutschland soll durch Förderungen, insbesondere im Rahmen 
sogenannter Wasserstoff-IPCEI-Projekte, unterstützt werden. Diese Förderungen müssen beihilferechtlich 
von der Kommission genehmigt werden. Aufgrund der Fülle und Komplexität der Projekte hat die Kommis-
sion das Genehmigungsverfahren für die Wasserstoff-IPCEI-Projekte in mehrere „Wellen“ aufgeteilt. Das 
Verfahren erweist sich jedoch als sehr langwierig und macht kaum Fortschritte. 
Aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung haben einige Vorhabenträger für ihre Projekte beim Bund bereits 
Anträge auf einen förderunschädlichen Maßnahmenbeginn gestellt. Diese Unternehmen stehen nunmehr vor 
der schwierigen Entscheidung, ob sie die geplanten Investitionen – teilweise in dreistelliger Millionenhöhe 
– bereits jetzt ohne Vorliegen der beihilferechtlichen Genehmigung auslösen oder die Entscheidung der Eu-
ropäischen Kommission abwarten und dafür das Risiko, die durch § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG vorgegebene 
Frist für die Netzentgeltbefreiung nicht mehr einhalten zu können, in Kauf nehmen. 
Aufgrund unterschiedlicher Eigentümerstrukturen und wirtschaftlicher Lage verfügen zudem nicht alle be-
teiligten Unternehmen über dieselben Voraussetzungen, um in der beschriebenen Situation eine Investitions-
entscheidung treffen zu können. Diese Gemengelage führt zu einem erhöhten Realisierungsrisiko nicht nur 
für einzelne IPCEI-Vorhaben, sondern aufgrund der Interdependenzen zwischen Wasserstofferzeugern, in-
dustriellen Anwendern und der sie verbindenden Infrastruktur für das gesamte IPCEI Wasserstoff. 
Sofern die Europäische Kommission das beihilferechtliche Genehmigungsverfahren nunmehr zügig voran-
bringt und offene Fragen zeitnah geklärt werden, könnte die Notifizierung der noch ausstehenden Wasser-
stoff-IPCEI-Projekte Anfang 2024 abgeschlossen sein. Anschließend ist mit einer Realisierungsphase von 
vier Jahren zu rechnen, sodass die Anlagen frühestens Anfang 2028 in Betrieb genommen werden könnten. 
Vor dem Hintergrund häufig auftretender weiterer Verzögerungen sowohl im Genehmigungsverfahren als 
auch bei der Realisierung der Projekte ist mit einer Inbetriebnahme der Anlagen realistisch jedoch erst im 
Jahr 2029 zu rechnen. 
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Der in § 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG genannte Stichtag, bis zu dem die Anlagen in Betrieb genommen werden 
müssen, um die Befreiung von den Netzentgelten für einen Zeitraum von 20 Jahren in Anspruch nehmen zu 
können, sollte daher um drei Jahre nach hinten verschoben werden. Auf diese Weise könnten Wettbewerbs-
verzerrungen bei den Wasserstoff-IPCEI-Projekten, die aufgrund der längeren Notifizierung durch die Eu-
ropäische Kommission entstehen können, vermieden werden. 

 
32. Zu Artikel 1 Nummer 79 Buchstabe a (§ 118 Absatz 6 EnWG) 

a) Die Bundesregierung wird aufgefordert, zu prüfen, ob der Regelungsgehalt des § 118 Absatz 6 EnWG 
für Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie auf alle flexiblen Sektorkopplungstechnologien aus-
gedehnt werden sollte. 

b) Zudem wird die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, inwieweit die Netzdienlichkeit als zusätzli-
ches Tatbestandsmerkmal einer Netzentgeltbefreiung gemäß § 118 Absatz 6 EnWG aufgenommen wer-
den könnte.  

Begründung: 
Die derzeitige Regelung des § 118 Absatz 6 EnWG bildet die netzdienlichen Anforderungen an flexible Las-
ten im Stromsystem der Zukunft nur unzureichend ab.  
Zu Buchstabe a: 
Um die Potenziale an netzdienlichen Flexibilitäten zu heben, sollte § 118 Absatz 6 nicht nur Anlagen zur 
Speicherung, sondern alle Sektorkopplungstechnologien umfassen. Zusammen mit den Regelungen für fle-
xible Lasten in § 14a EnWG sollte eine technologieneutrale Neuregelung für alle netzdienlichen Flexibilitä-
ten geschaffen werden. 
Zu Buchstabe b: 
Um nicht zwingend notwendigen Netzausbau zu vermeiden und die überaus ambitionierten Ziele beim Netz-
ausbau einzuhalten, ist das Kriterium der Netzdienlichkeit in § 118 Absatz 6 EnWG zu integrieren. Nur wenn 
flexible Lasten an netzdienlichen Standorten angesiedelt und flexibel betrieben werden, können mittels die-
ser Flexibilitäten der Netzausbaubedarf beziehungsweise Engpassmanagementmaßnahmen entscheidend 
verringert werden. Durch die Aufnahme des Kriteriums der Netzdienlichkeit würde vielmehr ein entspre-
chender marktwirtschaftlicher Anreiz an die Branche gesetzt werden, um sicherzustellen, dass mittels einer 
netzdienlichen Standortwahl und Fahrweise die bestehenden erheblichen Netzengpässe nicht noch weiter 
verschärft und mittelfristig abgebaut werden. 

 
33. Zu Artikel 10 Nummer 10 (§ 24 Absatz 2 NABEG) 

Der Bundesrat begrüßt die für das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) vorgese-
hene digitale Auslegung von Planfeststellungsbeschlüssen. Er bittet darum, im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren Digitalisierungselemente des NABEG auch auf EnWG-Verfahren zu erstrecken. 

Begründung: 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen sinnvolle und begrüßenswerte Instrumente des Planungssicher-
stellungsgesetzes beziehungsweise Schritte zur Digitalisierung der Verwaltungsverfahren ausschließlich im 
NABEG verstetigt beziehungsweise vorgenommen werden. Dies ist nicht nachvollziehbar. Es ist vielmehr 
erforderlich, dass bereits jetzt vergleichbare Regelungen auch für EnWG-Verfahren getroffen werden. Als 
erster Schritt für eine Modernisierung der Planfeststellungsverfahren nach dem EnWG bietet sich die digitale 
Auslegung von Antragsunterlagen und Planfeststellungsbeschlüssen an. Die digitale Auslegung der Antrags-
unterlagen ist im NABEG bereits vorgesehen, die digitale Auslegung von Planfeststellungsbeschlüssen wird 
mit vorliegendem Vorschlag vorgeschrieben. Eine Normierung sollte in Teil 5 (§§ 43a ff.) des EnWG erfol-
gen. 
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34. Zu Artikel 10 Nummer 10a – neu – (§ 27 Absatz 01 – neu –, 

 Absatz 3 – neu – NABEG) 
In Artikel 10 ist nach der Nummer 10 die folgende Nummer 10a einzufügen: 
‚10a. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird der folgende Absatz 01 vorangestellt: 
„(01) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der Eigentümer 

oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau, die Änderung oder Betriebsänderung von Leitungen 
und Anlagen im Sinne des § 18 benötigten Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt 
aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die zuständige Behörde den Träger des Vor-
habens auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in den Besitz 
einzuweisen. Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen vollziehbar 
sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. Für das Verfahren zur Besitzeinweisung gilt im 
Übrigen § 44b Absatz 2 bis 8 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend.“ 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
„(3) Die Entziehung oder Beschränkung von Grundeigentum oder von Rechten am Grund-

eigentum im Weg der Enteignung ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Vorhabens 
nach § 18, für das der Plan festgestellt oder genehmigt ist, erforderlich ist. Im Übrigen gilt § 45 
Absatz 2, Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend.“ ‘ 

Begründung:  
§ 27 NABEG a. F. deckt die Möglichkeiten für eine vorzeitige Besitzeinweisung und eine Enteignung nur 
unzureichend ab. Im Gegensatz zu den Regelungen in § 44b und 45 EnWG fehlt es an einer Regelung für 
eine vorzeitige Besitzeinweisung oder eine Enteignung für die Fälle, bei denen der Planfeststellungsbe-
schluss oder die Plangenehmigung schon erlassen worden sind. 
Explizit gewährt § 27 Absatz 1 Satz 1 beziehungsweise Absatz 2 Satz NABEG einen Anspruch auf vorzei-
tige Besitzeinweisung beziehungsweise Enteignung nach Abschluss des Anhörungsverfahrens. Das Anhö-
rungsverfahren ist zwar selbstverständlich auch nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses abgeschlossen, 
die übrigen Sätze beziehen sich jedoch nicht auf diesen späteren Zeitpunkt. Der § 27 Absatz 1 Satz 2 
NABEG verweist auf § 44b EnWG nur im Hinblick auf einen „zu erwartenden Planfeststellungsbeschluss“. 
Im Vergleich zu der ansonsten wortgleichen Regelung des § 44b Absatz 1a EnWG fehlt die Einschränkung 
„in diesem Fall“. Auch die nachfolgenden Sätze 3 und 4 setzen denklogisch voraus, dass ein Planfeststel-
lungsbeschluss noch nicht erlassen worden ist. Durch diese Unklarheit entsteht zumindest die Gefahr einer 
Regelungslücke, wenn man die Fälle nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses durch § 27 NABEG als 
nicht erfasst ansieht. Bei einer Enteignung nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses stünde außerhalb 
des § 27 Absatz 2 NABEG nur der Auffangtatbestand des § 45 Absatz 1 Nummer 2 EnWG beziehungsweise 
eine analoge Anwendung des § 45 Absatz 1 Nummer 1 EnWG zur Verfügung. Der Anwendungsbereich des 
§ 45 Absatz 1 Nummer 1 EnWG dürfte in einfacher Anwendung nicht eröffnet sein, da Leitungen nach § 2 
Absatz 1 NABEG durch § 43 Absatz 1 Satz 2 EnWG gerade „unberührt“ gelassenwerden sollen. 

 
35. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Eine faire bundesweite Verteilung der durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedingten Netz-
ausbaukosten, insbesondere für den Verteilnetzbereich, ist zeitnah voranzutreiben, sodass in den be-
troffenen Regionen bereits 2024 die Netzentgelte gesenkt werden können. 

b) Davon unberührt ist die umfassende Reform der Netzentgelte weiterzuverfolgen, um die voranschrei-
tende Digitalisierung im Netzbetrieb auch bei Regulierungsfragen stärker zu nutzen. 

c) Sofern es nicht möglich sein sollte, zum 1. Januar 2024 den Regulierungsrahmen zur fairen bundeswei-
ten Verteilung der durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedingten Netzausbaukosten zu schaf-
fen, wird die Bundesregierung aufgefordert, eine Angleichung der Verteilnetzentgelte übergangsweise 
wie bei den Übertragungsnetzentgelten durch Steuermittel herbeizuführen. 
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Begründung: 
Zu Buchstabe a: 
Der aktuelle Regulierungsrahmen im Bereich der Netzentgelte führt dazu, dass Stromverbraucherinnen und 
-verbraucher in Regionen, die den Ausbau von Erneuerbaren Energien maßgeblich herbeiführen, überwie-
gend finanziell benachteiligt werden. Faire Netzentgelte sind die Grundlage für die Akzeptanz der Energie-
wende, für das Funktionieren der Sektorenkopplung in EE-Erzeugungsregionen und für Chancengerechtig-
keit unter den Wirtschaftsregionen. 
Da insbesondere im Verteilnetzbereich die Netzentgelte zwischen den unterschiedlichen Netzbetreibern sig-
nifikant auseinanderfallen, ist es dringend notwendig, bereits für das Jahr 2024 Abhilfe zu schaffen. Da die 
Netzbetreiber bis zum 15. Oktober 2023 die jeweiligen Netzentgelte für das Jahr 2024 veröffentlichen müs-
sen und auf dieser Grundlage die Bundesnetzagentur noch die entsprechenden Festlegungen treffen muss, 
ist es überaus wichtig, das weitere Gesetzgebungsverfahren ohne weitere Verzögerungen voranzutreiben.  
Zu Buchstabe b: 
Aufgrund durch ein Monitoring- beziehungsweise Controllingverfahren zum Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien und der Netze gewonnenen Erkenntnisse sollte der Gedanke einer umfassenden Reform des Netzent-
geltsystems weiterverfolgt werden, insofern sollten die Möglichkeiten des überwiegend digitalen, steuerba-
ren, flexiblen Netzbetriebs der Zukunft hinreichend berücksichtigt werden. 
Zu Buchstabe c: 
Es soll sichergestellt werden, dass die durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedingten Netzausbau-
mehrkosten überaus stark belasteten Verteilnetzbetreiber – unabhängig vom weiteren Schicksal des vorlie-
genden Gesetzentwurfs – zum kommenden Jahr tatsächlich spürbar entlastet werden können. Der Vorschlag, 
auch die Verteilnetzbetreiber in die derzeit nur für die Übertragungsnetzbetreiber geltenden Regelungen ein-
zubeziehen, ist nicht neu, etwaigen beihilferechtlichen Fragestellungen sollten in der Zwischenzeit geklärt 
sein. 

 
36. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt die Anpassung des Energiewirtschaftsrechts und die darin vorgesehenen Rah-
menbedingungen für den schnellen Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland. Der Aufbau 
eines bundesweiten Wasserstoffnetzes ist von strategischer Bedeutung und eine der entscheidenden 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Dekarbonisierung der Industrie und der Energiewirtschaft in 
Deutschland. 

b) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, beim Aufbau einer geeigneten Wasserstoffinfrastruktur und 
eines Wasserstoff-Kernnetzes bis zum Jahr 2032 die regionalen Besonderheiten und Herausforderungen 
in den einzelnen Ländern und Regionen mit zu berücksichtigen. Eine enge Einbindung der Länder in 
die weiteren Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse ist vor diesem Hintergrund unerlässlich. 

c) Der aus den Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes notwendige Kohleausstieg in Deutschland 
wird nur gelingen, wenn kurzfristig auch genügend gesicherte, flexibel einsetzbare Kraftwerkskapazität 
neu entsteht. Hier sind H2-ready-Gaskraftwerke und H2-Speicherkraftwerke an bisherigen Kraftwerks-
standorten, die durch vorhandene Stromnetzanbindung und überschaubare Genehmigungsanforderun-
gen eine Chance für schnellen Kapazitätsaufbau bieten, ein entscheidender Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit. 

d) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung darum, dass H2-ready-Gaskraftwerke, die sich in der Planung 
befinden oder für die eine Genehmigung beantragt wurde, bei der Entwicklung eines Wasserstoff-Kern-
netzes ebenso berücksichtigt werden. Wenn noch keine leitungsgebundene Infrastruktur vorhanden ist, 
die von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden kann, muss der Bau von neuen Leitungsinfrastruk-
turen möglich sein. Der Neubau von Leitungsinfrastrukturen ist auf solche Standorte zu fokussieren. 

e) Der Bundesrat weist darauf hin, dass Investitionen in den Ausbau des Wasserstoffnetzes und die Pla-
nungen hierzu ein Mindestmaß an Klarheit über spätere Möglichkeiten der Refinanzierung vorausset-
zen. Die Bundesregierung wird gebeten, möglichst zeitnah die entsprechenden Verordnungstexte und 
etwaige ergänzende Fördermaßnahmen vorzulegen. 

 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 21 – Drucksache 20/8165 
 
 
37. Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung um zeitnahe Prüfung, ob ein Vorzugstrassenkorridor für Hoch- 
oder Höchstspannungsleitungen, der gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) im Raumordnungsverfahren 
(beziehungsweise nach dem neuen ROG in der Raumverträglichkeitsprüfung) von den zuständigen Raum-
ordnungsbehörden des jeweiligen Landes ermittelt wurde, ein „ausgewiesenes Gebiet“ im Sinne des Arti-
kel 6 der Verordnung (EU) 2022/2577 darstellt. Dabei sollte die Bundesregierung weiterhin zeitnah klären, 
inwieweit die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens durchzuführende vorhabenbezogene Umweltprü-
fung und auch die zukünftig im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung durchzuführende überschlägige 
Umweltprüfung der strategischen Umweltprüfung, wie sie nach Artikel 6 der Verordnung (EU) 2022/2577 
gefordert wird, gleichzusetzen ist. Erst wenn diese beiden Voraussetzungen gegeben wären, wäre eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren entbehrlich.  
Der Bundesrat würde es begrüßen, wenn im Rahmen dieser Prüfung das Benehmen mit der Kommission 
hergestellt würde, um Rechtsunsicherheiten in den jeweiligen Zulassungsverfahren und etwaige Gerichts-
verfahren zu vermeiden, so dass im Anschluss an die Prüfung eine entsprechende Klarstellung in § 43m 
EnWG angestrebt werden kann.  
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 
 
Zu Ziffer 1 (Zu Artikel 1 Nummer 6a – neu- (§ 12c Absatz 2a Satz 2a und 2b – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Verfahren prüfen. 
Nach vorläufiger Einschätzung erscheint es zweifelhaft, ob der Vorschlag für eine sachgerechte Bündelung von 
Vorhaben geeignet und erforderlich ist. Gegen den Vorschlag spricht, dass Präferenzräume bei Offshore-Anbin-
dungsleitungen in Länderzuständigkeit keine Bindungswirkung entfalten würden, da diese nach bisheriger Praxis 
grundsätzlich nicht nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) planfestgestellt 
werden und § 18 Absatz 3c NABEG somit nicht zur Anwendung kommt. Gegen eine Ausweitung des Instruments 
der Präferenzräume auf potenziell alle Offshore-Anbindungsleitungen spricht auch, dass sich deren Netzverknüp-
fungspunkte bei der Prüfung des Netzentwicklungsplans erfahrungsgemäß noch vielfach ändern, so dass die Ent-
wicklung von Präferenzräumen parallel zu dieser Prüfung ins Leere laufen könnte. Die Ermittlung eines Präfe-
renzraums durch die Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit dem betroffenen Bundesland dürfte zudem vo-
raussichtlich zu erheblichen Verzögerungen bei der Ermittlung des Präferenzraums führen. 
 
Zu Ziffer 2 (Zu Artikel 1 Nummer 18a – neu – (§ 17d Absatz 1b Satz 1 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu und wird im weiteren Verfahren auf eine Anpassung der Regelung 
hinwirken. 
 
Zu Ziffer 3 (Zu Artikel 1 Nummer 36 (§ 28o EnWG)) 
Die Bundesregierung wird die Bitte prüfen. Die Bundesregierung entwickelt derzeit einen Regulierungsrahmen, 
der die Investitionen in das Kernnetz für Wasserstoff ermöglichen wird und prüft insoweit notwendigen Ände-
rungsbedarf in den Verordnungstexten. 
 
Zu Ziffer 4 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 1 Satz 2a – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  
Eine Klarstellung ist aus Sicht der Bundesregierung nicht erforderlich. Beim Kernnetz („erste Stufe“) erfolgt die 
Modellierung durch die Fernleitungsnetzbetreiber mit dem Ziel, deutschlandweit zentrale Wasserstoff-Standorte 
anzubinden. Grundsätzlich kann dies auch die Anbindung über Hochdruckleitungen der Verteilernetzbetreiber 
umfassen, soweit diese den gesetzlichen Vorgaben des § 28r EnWG-E entsprechen. Im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation werden zudem Verteilernetzbetreiber und Länder beteiligt und deren Stellungnahmen berücksich-
tigt. Weitere Berücksichtigungsmöglichkeiten sind zudem auf der zweiten Stufe im Rahmen des geplanten ein-
heitlichen Netzentwicklungsplans geplant. 
 
Zu Ziffer 5 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 2 Satz 1 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die Bundesnetzagentur stehen bereits seit Monaten 
mit den Fernleitungsnetzbetreibern im Austausch. Die Fernleitungsnetzbetreiber haben bereits mit der Modellie-
rung des Wasserstoff-Kernnetzes begonnen und den ersten Planungsstand am 12. Juli 2023 veröffentlicht. Auf-
grund dieses laufenden Prozesses werden die Fernleitungsnetzbetreiber innerhalb der kurzen Frist von drei Wo-
chen einen vollständigen formellen Antrag bei der BNetzA stellen können.  
 
Zu Ziffer 6 ( Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 2 Satz 4 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  
Eine Klarstellung ist nicht erforderlich, denn nach dem Wortlaut von § 28 Absatz 2 Satz 4 EnWG-E sind die zu 
beantragenden Projekte auf Basis vorhandener Leistungsinfrastrukturen zu realisieren, wo dies „möglich“ ist. 
Dementsprechend können auch nur vorhandene Leitungen von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden. Ein 
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Neubau von Leitungen ist daher nach § 28r Absatz 2 EnWG-E bereits jetzt möglich, insbesondere dann, wenn es 
keine vorhandenen Leitungen gibt, die von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden können. 
 
Zu Ziffer 7 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 3 EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Verfahren prüfen. 
 
Zu Ziffer 8 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Einleitungsteil und Absatz 8 Satz 1,2,3 und 4 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 
Mit der Verwendung des Begriffes Genehmigung statt Bestätigung soll eine Abgrenzung zum Netzentwicklungs-
planverfahren erfolgen, bei dem Voraussetzung für die Bestätigung die Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit ist. Die 
Bedarfsgerechtigkeit kann für das Kernnetz nicht in gleicher Weise wie in einem regulären Netzentwicklungsplan 
geprüft werden, da es sich um zukünftige Bedarfe handelt, die sich durch die Bereitstellung des Kernnetzes und 
den Markthochlauf erst entwickeln sollen und damit noch nicht genau absehbar sind. 
Es handelt sich vielmehr um ein Antragsverfahren sui generis bei dem die behördliche Entscheidung wie bei 
Antragsverfahren üblich in einer Genehmigung mündet. Insoweit schafft die Norm auch keine für die Errichtung 
oder den Betrieb ergänzenden oder abweichenden Zulassungsvoraussetzungen. Diese müssten sich aus der Norm 
selbst ergeben. Allein aus der Verwendung des Begriffes Genehmigung kann dies nicht abgeleitet werden.   
 
Zu Ziffer 9 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe b EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 
Absichtserklärungen mit europäischen Nachbarländern haben keinen rechtsverbindlichen Charakter, sondern die-
nen den Unterzeichnern insbesondere als Bestätigung eines grundsätzlichen politischen Interesses an der Ver-
wirklichung des Vorhabens. Die Absichtserklärungen basieren auch nicht auf einer technischen Einschätzung, 
z. B. mit Blick auf die deutsche nationale Netzplanung oder die Planung des europäischen Verbundnetzes. 
Darüber hinaus ist das Aufführen des Merkmals der Gewährleistung einer grenzüberschreitenden Infrastruktur 
und Importmöglichkeit nicht erforderlich, denn dies ist bereits ein Indikator für die Auswahl als Projekt von ge-
meinsamen Interesse (PCI) gemäß Anhang IV Nummer 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2022/869 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur, 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2009, (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 sowie der Richtlinien 
2009/73/EG und (EU) 2019/944 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 347/2013. 
 
Zu Ziffer 10 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe c EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  
Zunächst ist festzuhalten, dass aus Sicht der Bundesregierung nach § 28r Absatz 4 Nr. 4 c) EnWG-E eine geneh-
migungsfähige Wasserstoffnetzinfrastruktur eine solche sein kann, die den Anschluss von Wasserstoffkraftwer-
ken oder für den Betrieb mit Wasserstoff vorbereiteten Kraftwerken („H2-ready“) ermöglicht. Eine Einschrän-
kung auf bestehende Wasserstoffkraftwerke oder H2-ready-Gaskraftwerke wird nicht getroffen. Daher sind 
grundsätzlich auch geplante und beantragte Kraftwerke erfasst, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind 
(u.a. planerische Inbetriebnahme bis Ablauf 31. Dezember 2032). 
Auch wird in § 28r Absatz 1 Satz 2 EnWG-E festgehalten, dass mit dem Wasserstoff-Kernnetz darauf abgezielt 
wird, „die zukünftigen wesentlichen Wasserstoffproduktionsstätten und die potenziellen Importpunkte mit den 
zukünftigen wesentlichen Wasserstoffverbrauchspunkten und Wasserstoffspeichern zu verbinden.“ Damit wird 
klargestellt, dass nicht nur bestehende, sondern auch künftige Wasserstoffverbrauchspunkte in der gesamten Bun-
desrepublik Deutschland berücksichtigt werden, also auch solche, die in den sich im Strukturwandelprozess be-
findlichen Kohleregionen entstehen. Eine Ausweitung auf Kraftwerke, die erst innerhalb von zwölf Monaten nach 
Ablauf der Antragsfrist für das Wasserstoff-Kernnetz beantragt werden, kann nicht erfolgen, denn die Bundes-
netzagentur muss bei der Antragsstellung in der Lage sein, die Projekte zu prüfen, um das Wasserstoff-Kernnetz 
zeitnah zu genehmigen. Dies ist nicht möglich, wenn sich noch zwölf Monate danach Anschlusspunkte ändern 
können. Wasserstoff-Kraftwerke und H2-ready Gaskraftwerke, die deshalb nicht im Rahmen des Wasserstoff-
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Kernnetzes als Anschlusspunkte berücksichtigt werden konnten, können aber im Rahmen der sogenannten zwei-
ten Stufe der Wasserstoff-Netzplanung berücksichtigt werden. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem 
Gesetzesentwurf zur Einführung einer entsprechenden integrierten und bedarfsorientieren Wasserstoff-Netzpla-
nung. 
 
Zu Ziffer 11 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe d, Buchstabe e, Buchstabe f – neu 
– EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  
Grundsätzlich erachtet die Bundesregierung es als sinnvoll, bei der Standortentscheidung von Elektrolyseuren 
auch Anreize für eine regionale Nutzung von Elektrolyseur-Abwärme zu setzen. Denn das Abwärmepotenzial 
von Elektrolyseuren wird mit zunehmendem Ausbau der Wasserstofferzeugung in Deutschland stark ansteigen. 
Die Abwärmenutzung in der H2-Erzeugung erhöht deren Effizienz und senkt die Erzeugungskosten. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf betrifft jedoch ausschließlich die Wasserstoff- Infrastruktur und nicht die Elektrolyseure 
selbst. Daher ist eine Aufnahme an dieser Stelle nicht geboten. 
 
Zu Ziffer 12 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 6 Satz 3 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. Der Begriff „Kreise“ ist aus Sicht der 
Bundesregierung nicht missverständlich. Die Formulierung „betroffene Kreise“ (jeweils nicht gemeint: Land-
kreise) ist im geltenden Verwaltungsrecht durchaus gebräuchlich und findet sich u.a. beispielsweise in § 11 Ab-
satz 1 des Vertrauensdienstegesetzes, in § 51 Absatz 3 und § 57 Absatz 5 des Telekommunikationsgesetzes, im 
Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und im Gesetz zur Durchführung unions-
rechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte. Darüber hinaus ist durch die Gesetzesbegründung, die u.a. 
Bundesländer, Netznutzer und Betreiber von Wasserstoffnetzen als Beispiele für betroffene Kreise auflistet, klar-
gestellt, dass es sich nicht um Landkreise handelt. Die vorgeschlagene Formulierung „betroffene Träger öffentli-
cher und privater Belange“ wird dagegen in den geltenden bundesrechtlichen Regelungen nicht verwendet. 
 
Zu Ziffer 13 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 6 Satz 3a – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu.  
In § 28r Absatz 6 Satz 3 EnWG-E ist bereits vorgesehen, dass die Bundesnetzagentur allen betroffenen Kreisen 
und der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Hierzu zählen insbesondere auch die Bundesländer, 
sodass deren Belange angemessen Berücksichtigung finden. 
 
Zu Ziffer 14 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r Absatz 7 Satz 5 EnWG)) 
Die Bundesregierung wird die Bitte des Bundesrates prüfen. Die Bundesregierung erarbeitet derzeit den notwen-
digen Regulierungsrahmen für das Wasserstoff-Kernnetz. Dies beinhaltet auch Maßnahmen, um im Hochlauf 
initial prohibitiv hohe Netzentgelte zu vermeiden, soweit dies regulatorisch möglich ist. 
 
Zu Ziffer 15 (Zu Artikel 1 Nummer 38 (§ 28r EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrates in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen. In 
Bezug auf das Wasserstoff-Kernnetz und den gegenwärtigen Gesetzgebungsprozess kann die Bedarfsgerechtig-
keit nicht in gleicher Weise wie in einem regulären Netzentwicklungsplan geprüft werden, weil es sich um zu-
künftige Bedarfe handelt, die sich im Zuge der Bereitstellung des Kernnetzes und des Markthochlaufs erst entwi-
ckeln sollen. Die Bundesregierung erarbeitet derzeit einen weiteren Gesetzentwurf mit dem in einem eigenstän-
digen Gesetzgebungsverfahren Regelungen für eine integrierte und bedarfsgerechte Wasserstoff-Netzplanung ge-
schaffen werden sollen (sog. zweite Stufe der Wasserstoff-Netzplanung). 
 
Zu Ziffer 16 (Zu Artikel 1 Nummer 46 (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 5, Absatz 3 
Satz 2 bis 6 EnWG und Artikel 14a – neu – (Anlage 1 Nummer 19.1.4 UVPG) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates in dieser Form nicht zu. Das Anliegen kann auf 
Basis der vorgelegten Informationen nicht abschließend beurteilt werden. Im Übrigen muss an der Durchführung 
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einer standortbezogenen Vorprüfung auch bei kurzen 110-kV-Anbindungsleitungen grundsätzlich festgehalten 
werden.  
 
Zu Ziffer 17 (Zu Artikel 1 Nummer 46, Nummer 49 Buchstabe b, Nummer 50 sowie Nummer 51 Buchstabe b 
und Buchstabe c Doppelbuchstabe cc (§ 43 Absatz 3, § 44b Absatz 1 Satz 4, § 44c Absatz 1 und 2 sowie § 45 
Absatz 1a und Absatz Satz 4 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrats nicht zu. 
Zu Buchstabe a 
Aus der systematischen Stellung in § 43 Absatz 3 und dem Verweis auf § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
EnWG ergibt sich eindeutig, dass auch Vorhaben, die nach dem EnWG planfestgestellt werden erfasst sind. Es 
bedarf daher keiner gesetzlichen Klarstellung. 
Zu Buchstabe b 
Zwingendes Recht ist stets zu beachten. Auch hierfür bedarf es keiner gesetzlichen Klarstellung. 
Zu Buchstabe c 
Bei Bündelung mit andersartigen linearen Infrastrukturen ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, inwieweit eine solche 
Bündelung Vorteile bietet. 
Zu Buchstabe d 
Eine Legaldefinition des Begriffs des „Bestandsplans“ in § 44b Abs. 1 EnWG-E ist nicht beabsichtigt. Aus dem 
Wortlaut der Norm ergibt sich aber, dass dieser den aktuell gültigen technischen Regeln entsprechen muss, also 
nicht inhaltlich veraltet sein oder auf zum Zeitpunkt der Berufung auf den Bestandsplan nicht mehr gebräuchli-
chen Methoden beruhen darf. Aus der Gesetzesbegründung im Referentenentwurf (S. 112) ergibt sich zudem, 
dass dieser „die zeichentechnische Abbildung der Bestandsanlage mit einer Plandarstellung“ beinhalten muss. So 
ist auch das Verständnis dieses Begriffs in der Praxis. Damit sollte für den Gesetzesvollzug insgesamt eine hin-
reichende Klarheit bestehen. 
Zu Buchstabe e 
Das Ansinnen, eine nähere Bestimmung des unbestimmten Rechtsbegriffs „innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums“ in § 45 Abs. 1a EnWG-E vorzunehmen, ist nachvollziehbar. Vorliegend kann aber nicht a priori abstrakt 
bestimmt werden, welcher Zeitraum unter Würdigung aller erheblichen Umstände des Einzelfalls angemessen ist. 
Insbesondere erscheint eine konkrete Angabe in Monaten nicht möglich oder zielführend. Dies gilt umso mehr, 
als die Formulierung Raum und Anreiz für eine einvernehmliche Regelung schaffen und dadurch verhindern soll, 
dass von dem Mittel der Enteignung in übermäßigem Umfang Gebrauch gemacht wird. Die nähere Konkretisie-
rung wird deshalb bewusst Rechtsprechung und Lehre überlassen. Dabei sind die gesetzgeberischen Regelungs-
ziele der Beschleunigung und eben der Schaffung eines starken Anreizes zu einvernehmlichen Regelungen ge-
nauso zu berücksichtigen wie der Schutz des Eigentums. 
Zu Buchstabe f 
Der Änderungsbefehl in der Fassung des Entwurfs der Bundesregierung entspricht den Vorgaben nach Randziffer 
599 des Handbuchs der Rechtförmlichkeit. 
Die Änderung des § 44c ist nunmehr zudem bereits durch Artikel 9 des Gesetzes zur Änderung des Erdgas-
Wärme-Preisbremsengesetzes, zur Änderung des Strompreisbremsegesetzes sowie zur Änderung weiterer ener-
giewirtschaftlicher, umweltrechtlicher und sozialrechtlicher Gesetze vom 2. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 
erfolgt. Die Änderung kann und muss daher nicht mehr mit diesem Gesetz erfolgen, insoweit ist der hier vorlie-
gende Gesetzentwurf im Weiteren anzupassen. 
Der Verweis in § 44c Abs. 2 EnWG auf § 44c Abs. 1 Satz 2 EnWG ist in der Tat anzupassen, allerdings nicht als 
Verweis auf § 44c Abs. 1 Satz 4 EnWG, sondern auf § 44c Abs. 1 Satz 3 EnWG. 
Zu Buchstabe g 
Es trifft zu, dass durch die Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses grundsätzlich eine erhebliche 
Beschleunigung eintreten kann. Dies gilt aber nicht unbedingt und muss in jedem Einzelfall konkret überprüft 
werden. Bei bestimmten Vorhaben erweist sich das Planfeststellungsverfahren in der Praxis als zu aufwändig und 
es erscheint aus Sicht der Vorhabenträger vorzugswürdig, stattdessen Einzelgenehmigungen bzw. sonstige Ein-
zelzulassungen einzuholen. Das BMWK hat insofern einen engen Austausch mit Marktbeteiligten zu den hier 
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gegenständlichen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zugunsten der von der Höherauslastung des Stromnetzes 
betroffenen technischen Infrastrukturen im Sinne der § 49a und § 49b EnWG gesucht. Die schnelle Umsetzung 
dieser Maßnahmen ist von essentieller Bedeutung, um auch weiterhin eine sichere Höherauslastung zu gewähr-
leisten. Die einhellige Einschätzung der Beteiligten insoweit war, dass ein Mehrwert des Planfeststellungsverfah-
rens für die Beschleunigung bei diesen Vorhaben aufgrund ihres eher geringen Umfangs und des fehlenden Lei-
tungsbezugs nicht gegeben ist. Eine einheitliche behördliche Handhabung hinsichtlich der Frage der Planfeststel-
lungspflicht nach § 43 Absatz 1 EnWG besteht aber derzeit noch nicht. Insofern bewirkt die Norm auch eine 
Klarstellung. 
 
Zu Ziffer 18 (Zu Artikel 1 Nummer 46 und Nummer 79 Buchstabe e (§ 43 Absatz 3 Satz 2 bis 5 und § 118 
Absatz 49 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrats nicht zu. 
Die im Regierungsentwurf in § 43 Absatz 3 EnWG vorgesehenen Bestimmungen für eine verstärkte Bündelung 
bezwecken zum einen, den Netzausbau möglichst raumschonend zu gestalten. Bei der Erweiterung oder Änderung 
einer Bestandsleitung, einem Er-satzneubau oder einem Parallelneubau sind die betroffenen Standorte bereits 
durch die bestehende Leitung vorbelastet. Zum anderen soll die Gesetzesänderung dazu dienen, die Anzahl der 
zu prüfenden Alternativen zu reduzieren. Dies dient der Beschleunigung der Planfeststellungsverfahren. Die Bün-
delung erfolgt dabei nur soweit der Vorhabenträger dies beantragt. Die Prüfung eines abweichenden Trassenver-
laufs ist bei Vorliegen zwingender Gründe erforderlich. Die Bundesregierung teilt die diesbezüglich vorgetrage-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken des Bundesrates nicht. Die Bestimmungen schließen auch nicht die Bün-
delung mit anderen linearen Infrastrukturen aus. 
 
Zu Ziffer 19 (Zu Artikel 1 Nummer 46 (§ 43 Absatz 3 Satz 7 – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. 
Die im Regierungsentwurf in § 43 Absatz 3 EnWG vorgesehenen Bestimmungen für eine verstärkte Bündelung 
bezwecken zum einen, den Netzausbau möglichst raumschonend zu gestalten. Bei der Erweiterung oder Änderung 
einer Bestandsleitung, einem Ersatzneubau oder einem Parallelneubau sind die betroffenen Standorte bereits 
durch die bestehende Leitung vorbelastet. Zum anderen soll die Gesetzesänderung dazu dienen, die Anzahl der 
zu prüfenden Alternativen zu reduzieren. Die Prüfung eines abweichenden Trassenverlaufs ist bei Vorliegen zwin-
gender Gründe erforderlich. Dies dient der Beschleunigung der Planfeststellungsverfahren. Der Antrag läuft die-
sen Zielen zuwider, da er in weiterem Umfang Ausnahmen von der Bündelung gestatten würde. Die unbestimmten 
Rechtsbegriffe „kleinräumige Alternative“ und „raumbedeutsam“ würden zudem Rechtsunsicherheit erzeugen. 
 
Zu Ziffer 20 (Zu Artikel 1 Nummer 46a – neu –, Nummer 46b – neu –, (§ 43a, § 43b Absatz 1 Nummer 3 – neu – 
EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
Das Bestreben, die Planfeststellungsverfahren im Zuständigkeitsbereich der Länder stärker zu digitalisieren und 
damit zu beschleunigen, ist zu begrüßen. Etwaige Anpassungen müssen sachgerechter Weise das Gesetzgebungs-
verfahren zur Schaffung von Nachfolgeregelungen zum Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- 
und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG) und die resultierenden Änderungen 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes mitberücksichtigen. Inwiefern vor diesem Hintergrund die Bestimmungen 
zur Digitalisierung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz übernommen werden können, be-
darf einer vertieften Prüfung. 
Die §§ 43a ff. EnWG sehen anders als die §§ 21, 22 NABEG keine Vollständigkeitsprüfung und die Bestätigung 
der Vollständigkeit durch die Behörde als Voraussetzung für die Durchführung des Anhörungsverfahrens vor. 
Der hierzu vorgeschlagenen Änderung bedarf es daher nicht. 
 
Zu Ziffer 21 (Zu Artikel 1 Nummer 48 und Artikel 10 Nummer 1 (§ 43f Absatz 5 EnWG und § 3 Nummer 1 
NABEG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 
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Die Verweisungslogik zwischen NABEG und EnWG in ihrer gegebenen Form ist historisch gewachsen und soll 
durch dieses Gesetzgebungsvorhaben nicht aufgehoben oder grundlegend verändert werden. Vorliegend ist es 
gerade wichtig, dass ein Gleichlauf der Begrifflichkeiten in beiden Gesetzen besteht. Deshalb ist eine Regelung 
im NABEG, die über Verweisung auch für das EnWG gilt, zweckmäßig. Es ist auch nicht ersichtlich, wie die 
Änderungen des § 3 Nr. 1 NABEG, die das Auflegen von Hochtemperaturseilen erleichtern sollen, gleichzeitig 
die Einführung des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs erschweren könnten. Es erschließt sich nicht, wa-
rum standortnahe Maständerungen um bis zu 5 Prozent, die zur Einhaltung von Sicherheitsabständen erforderlich 
werden „in jedem Falle anzeigepflichtig“ sein sollen. Nach der neuen Fassung des § 3 Nr. 1 NABEG fallen unter 
den Begriff der standortnahen Maständerungen bezogen auf Masterhöhung nur solche Fälle, die eine Masterhö-
hung um mehr als 5 und bis zu 20 Prozent umfassen. Der Gesetzesvorschlag ist im engen Austausch mit der 
Bundesnetzagentur und der Energiebranche entwickelt worden. Die geäußerten Befürchtungen werden auch dort 
nicht geteilt. 
 
Zu Ziffer 22 (Zu Artikel 1 Nummer 48 (§ 43f Absatz 5 EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrats im weiteren Verfahren prüfen. 
 
Zu Ziffer 23 (Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 43l Absatz 1 Satz 2 EnWG)) 
Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates ab, da er sich auf eine Vorschrift bezieht, die nicht 
Gegenstand der Regelungen dieses Gesetzentwurfs zum Wasserstoff-Kernnetz ist. 
 
Zu Ziffer 24 (Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 43m Absatz 1 Satz 3 – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag des Bundesrats im weiteren Verfahren prüfen. 
Es ist aus Sicht der Bundesregierung erforderlich, von den durch die Verordnung (EU) 2022/2577 eröffneten 
Beschleunigungsmöglichkeiten möglichst umfassend Gebrauch zu machen. 
 
Zu Ziffer 25 (Zu Artikel 1 Nummer 48a – neu – (§ 44 Absatz 1 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. 
Das LNGG und die hier adressierte Regelung des § 8 Abs. 1 Nummer 2 LNGG ist befristet und erfasst einen 
engen Anwendungsbereich. Darüber hinaus wird im Zusammenspiel mit der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 
20/1742, S. 23) deutlich, dass § 8 Absatz 1 Nummer 2 LNGG ebenfalls nur archäologische Voruntersuchungen 
in Bezug nimmt. 
 
Zu Ziffer 26 (Zu Artikel 1 Nummer 49 Buchstabe b (§ 44b Absatz 1 Satz 5 EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Verfahren prüfen. 
 
Zu Ziffer 27 (Zu Artikel 1 Nummer 49 (§ 44b Absatz 8 – neu – EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrats nicht zu. Eine möglichst weitgehende Vereinheitli-
chung der Fachgesetze erscheint zwar grundsätzlich wünschenswert. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass die 
Verfahrensbestimmungen des EnWG in allen Bundesländern möglichst konsistent angewendet werden. Dies gilt 
insbesondere im Anwendungsbereich des EnWG, welches vielfach Anwendung auf Vorhaben findet, die die 
Grenzen von einzelnen Bundesländern überschreiten. 
Die in dem Antrag beschriebenen Rechtsunsicherheiten vermag die Bundesregierung angesichts der klaren und 
abschließenden Regelung des § 44b Absatz 2 EnWG zur mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen. 
Aus Sicht der Bundesregierung ist im Übrigen auch unklar, wie groß das Beschleunigungspotential durch eine 
Aufnahme der vorgeschlagenen Verweisung in der Praxis tatsächlich wäre. Von einer mündlichen Verhandlung 
kann im Anwendungsbereich des beispielhaft genannten LEntG BaWü gemäß § 23 Absatz 2 LEntG BaWü nur 
abgesehen werden, wenn alle Beteiligten darauf verzichtet haben, wenn kein Beteiligter gegen die Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung Einwendungen erhoben hat oder die Enteignungsbehörde den Enteignungsantrag 
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als aussichtslos abweisen will. Damit ist der durch den Verweis angestrebte Verzicht auf die mündliche Verhand-
lung auch nach dem Landesrecht nur in engen Grenzen möglich.  
 
Zu Ziffer 28 (Zu Artikel 1 Nummer 51 Buchstabe b (§ 45 Absatz 1a EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt der Aussage des Bundesrates zu. Es handelt sich um ein Redaktionsversehen, das 
im weiteren Verfahren behoben wird. 
 
Zu Ziffer 29 (Zu Artikel 1 Nummer 54 (§ 49c EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt der Aussage des Bundesrates zu. 
 
Zu Ziffer 30 (Zu Artikel 1 Nummer 78 (§ 117c EnWG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag im weiteren Verfahren prüfen. 
 
Zu Ziffer 31 (Zu Artikel 1 Nummer 79 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa0 – neu – (§ 118 Absatz 6 Satz 1 EnWG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.  
Mit seinem Urteil vom 2. September 2021 zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde (C-718/18), das mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf in nationales Recht umgesetzt werden soll, hat der Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) festgestellt, dass die Regulierungsbehörde im Kernbereich der Netzregulierung keiner Einflussnahme 
unterlegen sein darf. Dazu gehören auch Regelungen, die die Ausgestaltung der Netzentgeltsystematik betreffen. 
Regelungen zu besonderen Netzentgelten, deren Anwendungsbereich und Geltungsdauer sind davon umfasst. Der 
Gesetzgeber hat insoweit nach dem Unionsrecht keine Regelungskompetenz mehr, um beispielsweise eine Frist 
in § 118 Absatz 6 zu verlängern oder den Kreis derjenigen zu ändern, die von den Regelungen des § 118 Absatz 6 
Gebrauch machen können. Soweit eine gesonderte Regelung zu diesem Themenkomplex erfolgen soll, könnte 
diese nur in einer ausdrücklichen Festlegungskompetenz für die Bundesnetzagentur bestehen, mit der sie die Vo-
raussetzungen und Ausgestaltung einer solchen Sonderregelung anpassen oder näher konkretisieren könnte. Eine 
entsprechende Möglichkeit sieht der Gesetzentwurf im Grundsatz bereits in § 21 Absatz 3 Satz 4 Nummer 3 
Buchstabe e EnWG-E vor. Die Bundesregierung wird prüfen, ob die bestehende Festlegungskompetenz noch 
ausdrücklicher gefasst werden kann. Eine Vorwegnahme der Entscheidung der nationalen Regulierungsbehörde 
durch den Gesetzgeber ist jedoch nicht möglich. 
 
Zu Ziffer 32 (Zu Artikel 1 Nummer 79 Buchstabe a (§ 118 Absatz 6 EnWG)) 
Nach dem Urteil des EuGH vom 2. September 2021, wie in der Stellungnahme zu Ziffer 31 dargestellt, fallen die 
konkrete Ausgestaltung der Netzentgeltregulierung betreffende Entscheidungen in die ausschließliche Zuständig-
keit der nationalen Regulierungsbehörden. Der nationale Gesetzgeber ist nicht befugt, entsprechende Regulie-
rungsentscheidungen normativ zu treffen. Dies gilt sowohl für die von Ziffer 31 betroffene künftige Geltungs-
dauer einer bisherigen Sonderregelung für bestimmte Nutzergruppen als auch hinsichtlich der in eine solche Re-
gelung einbezogenen Personenkreise und der Voraussetzungen, unter denen diese Personenkreise in eine solche 
Sonderregelung einbezogen werden können. 
Dem Vorschlag des Bundesrates kann daher nicht gefolgt werden. Jedoch wird die Bundesregierung auch insoweit 
prüfen, ob die Befugnis der nationalen Regulierungsbehörde zu den § 118 Absatz 6 EnWG ergänzenden Rege-
lungen noch ausdrücklicher gefasst werden kann. 
 
Zu Ziffer 33 (Zu Artikel 10 Nummer 10 (§ 24 Absatz 2 NABEG)) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen.  
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer 20 verwiesen. 
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Zu Ziffer 34 (Zu Artikel 10 Nummer 10a – neu – (§ 27 Absatz 01 – neu –, Absatz 3 – neu – NABEG)) 
Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundesrates nicht zu. Die Befürchtung, unter bestimmten Vo-
raussetzungen könnte die Gefahr einer Regelungslücke in § 27 NABEG in Bezug auf den Zeitpunkt nach Erlass 
des Planfeststellungsbeschlusses bestehen, wird nicht geteilt. 
 
Zu Ziffer 35 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
Der Vorschlag des Bundesrates greift ein auch aus Sicht der Bundesregierung wichtiges Thema auf. 
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung, dass seit einiger Zeit eine erhebliche Spreizung der Entgeltniveaus 
auf Verteilernetzebene zu beobachten ist. Dies liegt zum einen an dünn besiedelten Regionen und Regionen mit 
relativ neuen, d. h. weniger abgeschriebenen Netzen, in denen dies bereits systematisch zu ggf. höheren Netzent-
gelten als in dicht besiedelten Regionen oder Regionen mit relativ alten Netzen führen kann. Zum anderen ist dies 
zu einem wachsenden Teil auf Kosten für die Integration der Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien (EE-Anlagen) zurückzuführen. Besonders deutliche Effekte auf die Höhe der Netzentgelte hat dies in 
Verteilernetzen mit geringerer Stromabnahme und hoher Erzeugung, weil dort die zusätzlichen Kosten auf ver-
gleichsweise wenig Verbrauch zu verteilen sind und der notwendige „Abtransport“ der Energie hohe Netzausbau-
kosten verursacht (sog. Ausspeisenetze); diese Netzgebiete befinden sich vor allem im Norden/Nordosten 
Deutschlands. 
Entsprechende Netzentgeltregelungen wären durch die Bundesnetzagentur im Wege der Festlegung vorzugeben. 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält bereits eine entsprechende Festlegungskompetenz. Detaillierte 
Vorgaben im Bereich der Netzentgeltsystematik und der Netzentgeltregulierung dürfen nur von der unabhängigen 
Regulierungsbehörde und nicht vom Gesetz- und Verordnungsgeber geregelt werden. Die Unabhängigkeit der 
BNetzA ist zu wahren. Insoweit wird auf die Ausführungen zu Ziffer 31 verwiesen. 
Eine Bezuschussung der Verteilernetzentgelte durch den Bund ist derzeit nicht geplant. 
 
Zu Ziffer 36 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
Die Bundesregierung dankt dem Bundesrat für die Anmerkungen zum Gesetzentwurf allgemein betreffend das 
Wasserstoff-Kernnetz.  
Zu Ziffer 36 b): Die Bundesregierung betont, dass die Länder nach dem Gesetzentwurf durch die Bundesnetza-
gentur Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen werden.  
Zu Ziffer 36 d): H2-ready-Gaskraftwerke, die sich in der Planung befinden und die übrigen Voraussetzungen des 
§ 28r Absatz 4 – neu - EnWG erfüllen, sind als Anschlusspunkte bereits durch den Gesetzentwurf erfasst (siehe 
auch zu Ziffer 10). 
Zu Ziffer 36 e): Siehe Stellungnahme zu Ziffer 3. 
 
Zu Ziffer 37 (Zum Gesetzentwurf allgemein) 
Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. 
Die Bundesregierung weist allerdings darauf hin, dass die Auslegung des geltenden Rechts Sache der zuständigen 
Behörden und Gerichte ist. 
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